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I.

20500

Verwaltungsvorschrift
zum Polizeigesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen
(VVPolG NRW)

RdErl. d. Innenministeriums 
v. 19. 12. 2003 – 44.1-2001

Aufgrund von § 68 des Polizeigesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (PolG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juli 2003 (GV. NRW. S. 441) er-
geht folgende Verwaltungsvorschrift: 

Hinweise zur Darstellung:

Die Hauptnummern beziehen sich auf die jeweiligen
Paragraphen des Gesetzes. Bei den ausgelassenen Haupt-
nummern bestehen zu den betreffenden Paragraphen
keine Verwaltungsvorschriften.

1
Aufgaben der Polizei (zu § 1)

1.1 (zu Absatz 1)

1.11

Nach diesem Gesetz ist die Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Ordnung keine polizeiliche Aufgabe. Wird in
Bundesgesetzen, z.B. in § 12 a des Versammlungsgesetzes
(VersammlG), die öffentliche Ordnung aufgeführt, bleibt
für dieses Spezialgebiet deren Schutz polizeiliche Auf-
gabe.

1.12

§ 1 Abs. 1 stellt auf die abstrakte Gefahr ab und umfasst
damit auch alle Fälle, in denen bereits eine konkrete Ge-
fahr vorliegt.

2
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (zu § 2)

2.0

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat Verfassungs-
rang. Er ist bei jeder Maßnahme zu beachten.

4
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen (zu § 4)

4.0

Wird eine Gefahr durch die hoheitliche Tätigkeit einer
Behörde verursacht, hat die Polizei die Behörde oder de-
ren Aufsichtsbehörde zu unterrichten. Führt dies nicht
zum Ziel, kann die Polizei ihre Aufsichtsbehörde unter-
richten mit der Bitte, auf eine einvernehmliche Lösung
hinzuwirken. Eingriffsmaßnahmen gegen Behörden sind
unzulässig; allerdings kann bei Gefahr im Verzug, wenn
die Behörde nicht sofort erreichbar ist, die Polizei zur
Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr vorläu-
fige Maßnahmen treffen.

4.2 (zu Absatz 2)

Da durch § 4 Abs. 2 Satz 2 sämtliche Fälle der Betreuung
erfasst werden, braucht bei einer Inanspruchnahme nach
§ 4 Abs. 2 Satz 1 nicht geprüft zu werden, für welche
Aufgabenbereiche die Betreuung gilt.

5
Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen (zu § 5)

5.0

Wird im hoheitlichen Tätigkeitsbereich einer Behörde ei-
ne Gefahr durch eine Sache verursacht, hat die Polizei
die Behörde oder deren Aufsichtsbehörde zu unterrich-
ten. RdNr. 4.0 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

5.1 (zu Absatz 1)

Wirken sich Maßnahmen auf Tiere aus (z.B. bei Sicher-
stellung, Ersatzvornahme oder Anwendung unmit-
telbaren Zwanges), sind insbesondere die Vorschriften
des Tierschutzgesetzes (TierSchG) zu beachten. Der

Schutz von Menschen hat Vorrang vor dem Schutz des
Tieres.

6
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen (zu § 6)

6.2 (zu Absatz 2)

Eine Maßnahme gegen eine nicht verantwortliche Person
darf nur für den Zeitraum getroffen werden, bis die Poli-
zei mit eigenen oder anderen Kräften und Mitteln die Ge-
fahr beseitigen kann. Hat die Anordnung Dauerwirkung,
muss die Polizei das Geschehen fortlaufend überwachen,
damit die Inanspruchnahme des Nichtstörers zum frühest
möglichen Zeitpunkt beendet werden kann.

8
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung (zu § 8)

8.0

Auf die Generalklausel des § 8 Abs. 1 darf nicht zurück-
gegriffen werden, wenn es sich um Maßnahmen zur Ge-
fahrenabwehr nach den §§ 9 bis 46 handelt. Die Voraus-
setzungen für diese Maßnahmen sowie deren Art und
Umfang sind in den genannten Vorschriften abschließend
geregelt.

8.1 (zu Absatz 1)

8.11

Zur konkreten Gefahr gehört auch die Anscheinsgefahr,
also eine Sachlage, die bei verständiger Würdigung eines
objektiven Betrachters den Anschein einer konkreten Ge-
fahr erweckt.

8.12

Die Polizei kann auch die zur Beseitigung einer bereits
eingetretenen Störung der öffentlichen Sicherheit erfor-
derlichen Maßnahmen treffen, wenn von der Störung ei-
ne fortwirkende Gefährdung ausgeht (z.B. bei Dauerde-
likten).

8.2 (zu Absatz 2)

Von den Vorschriften dieses Gesetzes haben im Be-
reich der Strafverfolgung nur die Bestimmungen über die
Anwendung unmittelbaren Zwanges Gültigkeit, soweit
keine speziellen Regelungen in der StPO enthalten 
sind.

8.3 (zu Absatz 3)

Hierzu können auch andere Straftaten zählen, soweit sie
gewerbs- oder bandenmäßig oder in anderer Weise orga-
nisiert begangen werden und dementsprechend einen er-
heblichen materiellen oder immateriellen (Gesamt-)
Schaden verursachen.

9
Befragung, Auskunftspflicht, allgemeine Regeln der
Datenerhebung (zu § 9)

9.0

§ 9 gilt für die Erhebung von Daten durch die Polizei für
die in § 1 genannten Aufgaben, falls nicht bereichsspezi-
fische Regelungen bestehen. Die in § 9 Abs. 2 bis 6 gere-
gelten Einschränkungen wirken sich auch auf die §§ 11
bis 21 aus, soweit sich aus den letztgenannten Vorschrif-
ten keine Besonderheiten ergeben. Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG
NRW) ist unter Datenerhebung das Beschaffen von Daten
über die betroffene Person zu verstehen. Nach § 3 Abs. 1
DSG NRW sind personenbezogene Daten Einzelangaben
über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (be-
troffene Person).

9.1 (zu Absatz 1)

9.11

Eine Person kann unabhängig davon befragt werden, ob
die Voraussetzungen der §§ 4 bis 6 vorliegen. Eine Befra-
gung ist für die Erfüllung der Aufgabe erforderlich, wenn
ohne Kenntnisse der zu erhebenden Daten die Aufgabe
nicht oder zumindest nicht mehr zeit- oder sachgerecht
wahrgenommen werden kann. Ein Hinweis auf die Frei-
willigkeit der Auskunft oder Aussage bzw. auf ein even-
tuell bestehendes Aussage- oder Auskunftsverweige-
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rungsrecht ist nur dann verzichtbar, wenn dadurch die
Abwehr einer Gefahr erheblich erschwert oder vereitelt
wird. Die Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit hat im Zweifelsfall Vorrang vor der Sicherung
von gerichtsverwertbaren Beweisen.

9.12

Die Dauer der Befragung ist auf das notwendige Maß zu
beschränken.

9.2 (zu Absatz 2)

9.21

Angaben zur Person sollten nur erfragt werden, wenn
Gründe vorliegen, die eine spätere erneute Kontaktauf-
nahme möglich erscheinen lassen. Aus dem Sinn des § 9
Abs. 2 Satz 1 ergibt sich, dass unter den Begriff „Namen“
nicht nur Familiennamen fallen, sondern auch Geburts-
namen, Künstlernamen und sonstige Namen. Da § 9
Abs. 2 Satz 1 nicht auf eine Identitätsfeststellung abzielt,
sind Maßnahmen nach § 12 Abs. 2 und § 14 nicht zuläs-
sig. Verweigert die betroffene Person die Angaben, bedarf
es einer besonders sorgfältigen Prüfung, ob der Verstoß
gegen § 111 OWiG verfolgt werden soll und deshalb eine
Identitätsfeststellung gemäß § 46 OWiG in Verbindung
mit § 163 StPO notwendig ist.

9.22

Gesetzliche Handlungspflichten i.S.d. § 9 Abs. 2 Satz 2
sind nur Offenbarungspflichten, die sich direkt aus einem
Gesetz ergeben (z.B. § 138 StGB). Aus § 8 in Verbindung
mit den §§ 4 bis 6 lassen sich keine Handlungspflichten
i.S.d. § 9 Abs. 2 Satz 2 herleiten.

9.3 (zu Absatz 3)

Eine Datenerhebung kann ohne Kenntnis der betroffenen
Person u.a. bei öffentlichen Stellen oder Dritten sowie
aus allgemein zugänglichen Quellen erfolgen. Eine Da-
tenerhebung durch Befragung Dritter oder durch Aus-
kunftsersuchen bei einer anderen Behörde ist nicht schon
deshalb eine verdeckte Maßnahme, weil sie ohne Kennt-
nis der betroffenen Person erfolgt.

9.4 (zu Absatz 4)

Eine verdeckte Datenerhebung liegt vor, wenn getarnte
Maßnahmen zur Datenerhebung vorgenommen werden,
insbesondere die Zugehörigkeit zur Polizei bewusst ver-
schleiert wird. Um ein verdecktes Vorgehen handelt es
sich nicht schon, wenn Polizeivollzugsbeamtinnen oder
Polizeivollzugsbeamte Dienst in Zivilkleidung verrichten
oder ein äußerlich nicht als solches zu erkennendes
Dienstfahrzeug benutzen.

10
Vorladung (zu § 10)

10.0

§ 10 regelt die Vorladung zum Zwecke der Gefahren-
abwehr. Die Vorladung durch die Polizei in Straf- oder
Bußgeldverfahren richtet sich nach § 163 a StPO.

10.1 (zu Absatz 1)

Die Vorladung ist unzulässig, wenn die erforderliche
Aufklärung auf anderem Wege ohne unverhältnismäßi-
gen Aufwand rechtzeitig erreicht werden kann oder die
Personalien der betroffenen Person bekannt sind und
nach den Umständen zu erwarten ist, dass sie zur Sache
keine Angaben macht.

10.3 (zu Absatz 3)

Mittel zur Durchsetzung der Vorladung sind das Zwangs-
geld und die Vorführung. Soweit zur Durchsetzung der
Vorführung unmittelbarer Zwang angewendet werden
soll, ist eine richterliche Entscheidung im Rahmen des
§ 10 Abs. 3 Satz 2 erforderlich. Unmittelbarer Zwang zur
Abgabe einer Erklärung ist gemäß § 55 Abs. 2 ausge-
schlossen.

10.5 (zu Absatz 5)

Eine Entschädigung gemäß § 10 Abs. 5 PolG NRW bzw.
§ 59 OWiG oder § 26 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrenge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW)
in Verbindung mit dem Gesetz über die Entschädigung
von Zeugen und Sachverständigen (ZSEG) darf nur
gezahlt werden, wenn die Zeugin oder der Zeuge auf Vor-
ladung bei der Polizei erscheint. Bei einer Anhörung an

Ort und Stelle (z.B. bei Verkehrsverstößen) und bei einer
schriftlichen Anhörung kommt die Zahlung einer Ent-
schädigung grundsätzlich nicht in Betracht.

11 
Erhebung von Personaldaten zur Vorbereitung für die
Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen (zu
§ 11)

11.01

Die Polizei soll auf die freiwillige Mitarbeit der betroffe-
nen Personen und damit auf das Einverständnis zur Spei-
cherung der in § 11 genannten Daten hinwirken. § 4 DSG
NRW ist zu beachten.

11.02

Die Anwendung des § 11 ist auf die Fälle beschränkt, in
denen das Einverständnis der betroffenen Person zur Da-
tenerhebung nicht oder nicht rechtzeitig erlangt werden
kann. § 11 begründet keine Auskunftspflicht für die Be-
troffenen. Ggf. ist darauf hinzuweisen, dass die Daten
auch ohne ihre Einwilligung erhoben werden können. Die
§§ 23 Abs. 1 und 27 Abs. 1 sind zu beachten.

12
Identitätsfeststellung (zu § 12)

12.0

§ 12 regelt die Identitätsfeststellung zur Gefahrenab-
wehr. Die Identitätsfeststellung in Straf- oder Bußgeld-
verfahren richtet sich nach den §§ 163 b f. StPO.

12.1 (zu Absatz 1)

12.11

§ 12 Abs. 1 Nr. 1 setzt eine konkrete Gefahr i.S.d. § 8
Abs. 1 voraus.

12.12

Identitätsfeststellungen nach § 12 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 sind
bei Personen, die offensichtlich in keiner Beziehung zu
dem mit der Maßnahme verfolgten Zweck stehen, nicht
vorzunehmen.

12.13

In § 12 Abs. 1 Nr. 2a) ist der Kreis der Anlassstraftaten
auf solche von „erheblicher Bedeutung“ i.S.d. § 8 Abs. 3
begrenzt, so dass der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jetzt
unmittelbar zum Ausdruck kommt.

12.14

§ 12 Abs. 1 Nr. 2c) setzt voraus, dass Tatsachen die An-
nahme rechtfertigen, dass sich an dem Ort Personen ver-
bergen, die wegen einer Straftat verurteilt wurden und
aus diesem Grunde zur Strafvollstreckung gesucht wer-
den.

12.15

§ 12 Abs. 1 Nr. 4 regelt die Einrichtung von Kontrollstel-
len zur Gefahrenabwehr. Für den Bereich der Strafver-
folgung gilt § 111 StPO. Kontrollstellen nach Nummer 4
sind auf das notwendige Maß zu beschränken. Sie sollen
nur eingerichtet werden, wenn eine durch hinreichende
Tatsachen begründete Wahrscheinlichkeit besteht, dass
die genannten Straftaten durch die Identitätsfeststel-
lung, evtl. in Verbindung mit sonstigen polizeilichen
Maßnahmen, verhütet werden können.

12.16

Beauftragte Stelle i.S.d. § 12 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 ist die
zuständige Bezirksregierung. Bei Gefahr im Verzug kön-
nen Kreispolizeibehörden Kontrollstellen ohne Zustim-
mung einrichten; hierüber haben sie der Bezirksregie-
rung unverzüglich zu berichten. Sollen Kontrollstellen
außerhalb des Regierungsbezirks eingerichtet werden, in
dem die Kreispolizeibehörde, in deren örtlichen Zustän-
digkeitsbereich die Straftaten begangen werden sollen,
ihren Sitz hat, entscheidet die für die Kreispolizeibehör-
de zuständige Bezirksregierung in Abstimmung mit der
anderen betroffenen Bezirksregierung.

12.2 (zu Absatz 2)

12.21

Bei der Entscheidung, ob die betroffene Person zur
Dienststelle gebracht werden soll, ist zu prüfen, ob dies
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zu dem beabsichtigten Erfolg nicht außer Verhältnis
steht.

12.22

Die Durchsuchung nach § 12 Abs. 2 Satz 4 hat sich da-
rauf zu beschränken, die Identität einer Person festzu-
stellen; liegen jedoch die Voraussetzungen des § 39 oder
des § 40 vor, kann sich die Durchsuchung auch auf die
dort angegebenen Zwecke erstrecken.

13
Prüfung von Berechtigungsscheinen (zu § 13)

13.01

Die betroffene Person darf für die erforderliche Dauer
der Überprüfung angehalten werden.

13.02

Eine Anordnung nach § 13 setzt voraus, dass die betrof-
fene Person die Tätigkeit, für deren Ausübung der Be-
rechtigungsschein erforderlich ist, ausübt oder nach den
Umständen erkennbar ist, dass sie diese beginnen wird
oder beendet hat.

13.03

Regelungen im Bundes- und Landesrecht, nach denen
Berechtigungsscheine zur Prüfung auszuhändigen bzw.
vorzulegen sind, gehen als Spezialvorschriften § 13 vor.
Wenn das Bundesrecht nur ein Mitführen oder Vorzeigen
vorschreibt, ist § 13 ebenfalls nicht anzuwenden. Eine
Aushändigung von Berechtigungsscheinen aufgrund des
§ 13 kann nur verlangt werden, soweit sich eine Pflicht
zum Aushändigen nicht schon aus den Regelungen des
Landesrechts ergibt, die zum Mitführen des Berechti-
gungsscheines verpflichten.

14
Erkennungsdienstliche Maßnahmen (zu § 14)

14.0

§ 14 regelt die Durchführung erkennungsdienstlicher
Maßnahmen für den Bereich der Gefahrenabwehr. § 81 b,
2. Alternative StPO bleibt unberührt und geht als
Bundesrecht § 14 Abs. 1 Nr. 2 vor.

14.1 (zu Absatz 1)

Erkennungsdienstliche Maßnahmen nach § 14 Abs. 1
Nr. 1 sind nur vorzunehmen, wenn andere Möglichkeiten
der Identitätsfeststellung mit zumutbarem Aufwand
nicht bestehen. Auf § 14 Abs. 1 Nr. 2 kann nur zurückge-
griffen werden, wenn § 81 b, 2. Alternative StPO nicht
anwendbar ist.

14.2 (zu Absatz 2)

Die Richtlinien für die Führung kriminalpolizeilicher
personenbezogener Sammlungen (KpS-RL) sind zu be-
achten.

14.3 (zu Absatz 3)

Die Belehrung über den Anspruch auf Vernichtung
erkennungsdienstlicher Unterlagen nach Wegfall der
Voraussetzungen hat in allen Fällen – auch in denen des
§ 81 b StPO – zu erfolgen.

14.4 (zu Absatz 4)

Andere Maßnahmen sind nur zulässig, wenn und soweit
sie hinsichtlich der Beeinträchtigung der betroffenen
Person den Maßnahmen des § 14 Abs. 4 vergleichbar 
sind.

15
Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und
Ansammlungen (zu § 15)

15.1 (zu Absatz 1)

15.11

Die Datenerhebung über teilnehmende Personen bei oder
im Zusammenhang mit öffentlichen Versammlungen
richtet sich nach den §§ 12 a und 19 a VersammlG.

15.12

Öffentliche Veranstaltungen i.S.d. § 15 Abs. 1 sind bei-
spielsweise Volksfeste, Sport- oder Kulturveranstaltun-

gen. Eine Ansammlung liegt vor, wenn Menschen zufällig
zusammentreffen, denen das gemeinsame Wollen des
Zusammenseins und damit ein verbindender Zweck der
Zusammenkunft fehlt.

15.13

Eine personenbezogene Datenerhebung i.S.d. § 15 Abs. 1
liegt nicht vor, wenn lediglich Übersichtsaufnahmen ge-
macht werden, die eine Personenidentifizierung nicht er-
möglichen.

15.14

§ 15 Abs. 1 Satz 3 ist eine Bestimmung i.S.d. § 32 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1. Personenbezogene Daten, die zur Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt wer-
den, sind in die Ermittlungsvorgänge zu übernehmen.
Daten aus solchen Strafverfahren können auch nach § 24
Abs. 2 verarbeitet werden.

15 a
Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-tech-
nischer Mittel (zu § 15 a)

15a.0

Die Videoüberwachung ist an Kriminalitätsbrennpunk-
ten im Sinne des § 15 a zulässig, das heißt an einzelnen
öffentlich zugänglichen Orten, an denen wiederholt
Straftaten begangen wurden und deren Beschaffenheit
die Begehung von Straftaten begünstigt. Durch diese
Maßnahme können Straftaten verhütet, die Aufklärung
von Straftaten gesteigert und das Sicherheitsgefühl ver-
bessert werden. Die Videoüberwachung ist im Rahmen
eines Gesamtkonzepts einzusetzen, das auf die spezifi-
schen Gegebenheiten abgestimmt ist und ergänzende
Maßnahmen vorsieht. Vor einem Einsatz dieser Maßnah-
me ist zu prüfen, ob die Videoüberwachung aller Wahr-
scheinlichkeit nach nur zu einem Verdrängungseffekt
führt; in diesem Fall ist die Videoüberwachung unzuläs-
sig. Im Übrigen ist § 10 DSG NRW zu beachten.

15a.1 (zu Absatz 1)

15a.11

Die Norm stellt auf Straftaten ab, um die an Kriminali-
tätsbrennpunkten typischen Delikte der Straßenkrimina-
lität wie z.B. Diebstahl, Körperverletzung und Sachbe-
schädigung besser bekämpfen zu können.

15a.12

Die Videoüberwachung ist auf  Kriminalitätsbrennpunk-
te beschränkt. Eine flächendeckende Videoüberwachung
aller  öffentlich zugänglichen Orte ist unzulässig.

15a.13

Die Beschaffenheit der Örtlichkeit muss günstige Tatge-
legenheiten bieten und somit für potentielle Straftäter
als attraktiver Tatort nicht ohne Weiteres austauschbar
sein. Das kann neben den baulichen Gegebenheiten der
Fall sein durch die Tätererwartung eines erhöhten Auf-
kommens geeigneter Opfer, schwach ausgeprägter Anzei-
gebereitschaft der Opfer oder einer verspäteten Erstat-
tung der Strafanzeige oder eines geringen Entdeckungs-
risikos. Damit soll eine Videoüberwachung an Orten ver-
hindert werden, an denen ausschließlich mit Verdrän-
gungseffekten zu rechnen ist.

15a.14

Grundsätzlich sind die übertragenen Bilder zur Ermögli-
chung der Rekonstruktion von Geschehensabläufen auf-
zuzeichnen.

15a.15

Durch ausreichende und eindeutige Beschilderung ist gut
sichtbar auf die Videoüberwachung hinzuweisen.

15a.2 (zu Absatz 2)

Absatz 2 regelt die Speicherungsdauer der Daten. Die
Zulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten richtet
sich nach den dafür geltenden Vorschriften im PolG NRW
oder in der StPO.

15a.3 (zu Absatz 3)

Die Anordnung obliegt stets der Behördenleiterin oder
dem Behördenleiter. Bei deren Abwesenheit oder Verhin-
derung nimmt die ständige/allgemeine Vertreterin oder
der ständige/allgemeine Vertreter die Behördenleitungs-
funktion wahr.

84



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 23. Januar 2004

15a.4 (zu Absatz 4)

15a.41

Die Maßnahmen sind zu dokumentieren. Die Dokumen-
tation dient als Grundlage für die Entscheidung über die
Aufrechterhaltung und Verlängerung der Maßnahme. Sie
sollte dazu folgende Angaben enthalten: Ort, soziale Um-
stände, Kriminalität, Gesamtkonzept, Veränderungen
während und ggf. nach der Maßnahme. Den Abschluss
der Dokumentation bildet eine Bewertung über Geeig-
netheit und Erfolg der Maßnahme.

15a.42

Die Überprüfung nach Fristablauf von jeweils einem
Jahr bezweckt eine in regelmäßigen Abständen durchzu-
führende Bewertung der Erforderlichkeit der Maßnahme.
Die Voraussetzungen für eine Fortsetzung entfallen nicht
allein durch einen Rückgang der registrierten Krimina-
lität. Die Bewertung muss vielmehr auch eine begründe-
te Prognose umfassen, ob ein Fortfall der Videoüberwa-
chung zu einem erneuten Kriminalitätsanstieg führen
wird. Die Prüfung ist so zeitgerecht vorzunehmen, dass
eine Fortsetzung der Maßnahme nach Ablauf der Jahres-
frist ohne Unterbrechung möglich ist.

15a.5 (zu Absatz 5)

Das Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes und des
Ordnungsbehördengesetzes vom 8. Juli 2003 (GV. NRW.
S. 410) ist am 24. Juli 2003 in Kraft getreten.

15 b
Datenerhebung zur Eigensicherung (zu § 15 b)

15b.0

Mein RdErl. zur Datenerhebung zur Eigensicherung ge-
mäß § 15 b PolG NRW ist zu beachten.

16
Datenerhebung durch Observation (zu § 16)

16.0

Soweit Belange der Strafverfolgung berührt sein können,
sind nach Möglichkeit Observationen gemäß § 16 mit der
Staatsanwaltschaft abzustimmen.

16.1 (zu Absatz 1)

16.11

Erfasst werden von der Legaldefinition in § 16 Abs. 1
Satz 1 Maßnahmen (verdeckte und offene Observationen)
mit größerer Eingriffsintensität, die einen nicht unerheb-
lichen organisatorischen, personellen und sachlichen
Aufwand erfordern.

16.12

Bei der suchfähigen Speicherung der Daten von Kontakt-
und Begleitpersonen in Dateien ist § 24 Abs. 4 zu beach-
ten. Als Kontaktpersonen können nur die Personen ange-
sehen werden, die enge persönliche, dienstliche oder ge-
schäftliche Beziehungen zu der Zielperson unterhalten.
Begleitpersonen sind Personen, die – ohne enge persönli-
che, dienstliche oder geschäftliche Beziehungen zu der
Zielperson zu unterhalten – nicht nur kurzfristig mit ihr
angetroffen werden. Daher dürften z.B. Verkäufer, Bedie-
nungspersonal oder (Taxi-)Fahrer in der Regel keine Be-
gleitpersonen, sondern allenfalls andere Personen i. S.d.
§ 16 Abs. 1 Satz 2 sein.

16.2 (zu Absatz 2)

16.21

Die Anordnungskompetenz geht bei Abwesenheit oder
Verhinderung der Behördenleiterin oder des Behördenlei-
ters auf denjenigen über, der in diesen Fällen die Behör-
denleitungsfunktion wahrnimmt.

16.22

Die Anordnung der längerfristigen Observationen gemäß
§ 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 wird grundsätzlich durch die
Leiterin oder den Leiter der nach § 7 Abs. 1 POG NRW
zuständigen Polizeibehörde getroffen. Soweit das zur
Kriminalhauptstelle bestimmte Polizeipräsidium seine
Aufgaben (Zuständigkeit) gemäß Kriminalhauptstellen-
verordnung (KHSt-VO) wahrnimmt, obliegt die Anord-
nung dessen Behördenleiterin oder Behördenleiter. Eine
zuvor von der örtlich zuständigen Behördenleiterin oder
dem Behördenleiter getroffene Anordnung wirkt bei

Übernahme durch das zur Kriminalhauptstelle bestimm-
te Polizeipräsidium solange fort, bis sie von dessen Be-
hördenleiterin oder Behördenleiter bestätigt oder aufge-
hoben wird.

16.23

In den Fällen des § 9 Abs. 1 POG NRW trifft die Behör-
denleiterin oder der Behördenleiter der für die überörtli-
che Observation zuständigen Kriminalhauptstelle, in de-
ren Zuständigkeitsbereich die längerfristige Observation
in Nordrhein-Westfalen zuerst beginnt, die Anordnung
nach § 16 Abs. 2.

16.24

Die RdNrn. 16.21 bis 16.23 gelten für das Landeskrimi-
nalamt entsprechend.

16.3 (zu Absatz 3)

16.31

Eine Unterrichtungspflicht gegenüber den in § 16 Abs. 1
Satz 2 genannten Personen besteht nicht, da sich die Da-
tenerhebung nicht gegen sie richtete.

16.32

Unterrichtungspflichtig ist grundsätzlich die sachbear-
beitende Polizeibehörde. Die Unterrichtungspflicht be-
zieht sich auf die Mitteilung, dass gegen die zu informie-
rende Person eine Maßnahme durchgeführt worden ist,
auf Beginn und Ende der Maßnahme sowie deren Rechts-
grundlage. Eine weitergehende Auskunft kann nach Ein-
zelfallprüfung auf Antrag gemäß § 18 DSG NRW erteilt
werden. Die sachbearbeitende Polizeibehörde kann er-
weiterte Auskünfte, die sich auf die ausführende Polizei-
behörde beziehen, nur mit deren Zustimmung geben.

16.4 (zu Absatz 4)

Eine kurzfristige Observation ist abzubrechen, sobald sie
die in § 16 Abs. 1 vorgegebenen Zeitkriterien überschrei-
tet und nicht zwischenzeitlich die materiellen und for-
mellen Voraussetzungen für die längerfristige Observa-
tion erfüllt werden.

17
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz techni-
scher Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und
Bildaufzeichnungen (zu § 17)

17.01

§ 17 regelt die verdeckte Datenerhebung durch techni-
sche Mittel über Personen, die der Polizei bekannt sind
(wobei deren Identität nicht unbedingt feststehen muss)
und die ggf. mit weiteren bekannten oder unbekannten
Personen Kontakt aufnehmen. Verdeckt werden die tech-
nischen Mittel dann eingesetzt, wenn ihr Einsatz getarnt
erfolgt und sie insbesondere als solche nicht erkennbar
sind; vgl. auch RdNr. 9.4. Die im Einzelfall erfolgende
Nutzung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen,
die nicht von der Polizei erstellt worden sind, ist keine
Datenerhebung i.S.d. § 17.

17.02

RdNr. 16.0 gilt entsprechend.

17.2 (zu Absatz 2)

Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 müssen
nur gegenüber dem berechtigten Wohnungsinhaber vor-
liegen. Die verdeckte Anfertigung von Bildaufnahmen
und Bildaufzeichnungen aus einer Wohnung heraus, die
sich gegen eine Person außerhalb einer Wohnung richtet,
wird von § 17 Abs. 1 erfasst. Ein verdeckter Einsatz i.S.d.
§ 17 Abs. 2 ist auch gegeben, wenn natürliche oder künst-
liche Sichtsperren überwunden werden.

17.3 (zu Absatz 3)

17.31

Maßnahmen nach § 17 bedürfen auch dann der Anord-
nung der Behördenleiterin oder des Behördenleiters,
wenn sie nicht im Zusammenhang mit einer längerfristi-
gen Observation durchgeführt werden. RdNr. 16.21 gilt
entsprechend.

17.32

Die richterliche Entscheidung i.S.d. § 17 Abs. 3 Satz 4 ist
gleichzeitig mit der Anordnung der Behördenleiterin
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oder des Behördenleiters nach § 17 Abs. 3 Satz 3 zu ver-
anlassen.

17.4 (zu Absatz 4)

17.41

Der personenbezogene und funktionsbezogene Auftrag
an Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeam-
te, über den Einsatz der technischen Geräte gemäß § 17
Abs. 4 zu entscheiden, bedarf der Schriftform. Der Auf-
trag ist auf höchstens zwei Jahre zu befristen; Verlänge-
rungen sind zulässig.

17.42

Eine Maßnahme nach § 17 Abs. 4 setzt eine hohe Wahr-
scheinlichkeit für eine Gefährdung der eingesetzten Per-
son voraus.

17.43

Die Zulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten
richtet sich nach den dafür geltenden Vorschriften im
PolG oder in der StPO.

17.5 (zu Absatz 5)

RdNr. 16.3 gilt entsprechend.

18
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz techni-
scher Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des gespro-
chenen Wortes (zu § 18)

18.01

Die Verwaltungsvorschriften zu § 17 gelten für § 18 sinn-
gemäß.

18.02

Eine Telefonüberwachung zur Gefahrenabwehr ist weder
nach § 18 noch nach § 8 zulässig.

19
Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, deren
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt
ist (zu § 19)

19.01

RdNr. 16.0 gilt entsprechend.

19.02

Mit „Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei
Dritten nicht bekannt ist“, werden die V-Personen be-
grifflich umschrieben. Maßgeblich ist, dass die Zu-
sammenarbeit von V-Personen und Polizei Dritten nicht
bekannt werden soll.

19.03

Für die Zusicherung der Vertraulichkeit/Geheimhaltung
durch die Polizei gilt der Gem. RdErl. d. Justizministers
u. d. Innenministers v. 17. 2. 1986 (SMBl. NRW. 20531)
entsprechend.

19.1 (zu Absatz 1)

19.11

Die Polizei muss der V-Person den speziellen Auftrag
erteilen, gezielt Daten über bestimmte oder bestimmbare
Personen zu beschaffen.

19.12

V-Personen haben und erhalten keine hoheitlichen Be-
fugnisse. In Ausnahmefällen kann es notwendig sein, ih-
nen einen Personenschutzsender oder entsprechende an-
dere Geräte zum Schutz nach Maßgabe der §§ 17 und 18
mitzugeben.

19.2 (zu Absatz 2)

19.21

Der personenbezogene und funktionsbezogene Auftrag
an Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeam-
te, über den Einsatz von V-Personen zu entscheiden, be-
darf der Schriftform. Der Auftrag ist auf höchstens zwei
Jahre zu befristen; Verlängerungen sind zulässig. Wer
eine V-Person führt, ist einer strengen Aufsicht zu unter-
werfen.

19.22

Der Einsatz einer V-Person, die gewerbsmäßig Nachfor-
schungen betreibt, ist der Behördenleiterin oder dem Be-

hördenleiter unverzüglich anzuzeigen. Ihr Einsatz darf
für den Einzelfall über den Zeitraum von drei Monaten
hinaus nur mit Genehmigung der Behördenleiterin oder
des Behördenleiters erfolgen.

19.3 (zu Absatz 3)

RdNr. 16.3 gilt entsprechend.

20
Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler
(zu § 20)

20.01

RdNr. 16.0 gilt entsprechend.

20.02

Als Verdeckte Ermittler dürfen nur für diese Funktion
ausgebildete und bestimmte Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugsbeamte eingesetzt werden.

20.1 (zu Absatz 1)

20.11

§ 20 Abs. 1 enthält die Legaldefinition für Verdeckte Er-
mittler. Voraussetzung für den Einsatz eines Verdeckten
Ermittlers ist, dass die Aufgabenerfüllung i.S.d. § 20
Abs. 1 Nrn. 1 oder 2 ohne seinen Einsatz wesentlich er-
schwert oder entscheidend verzögert würde.

20.12

Der Verdeckte Ermittler unterliegt dem Legalitätsprin-
zip. Erhält er im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis von
Straftaten, hat er unverzüglich seine Dienststelle zu
unterrichten. Die Dienststelle hat sodann – ggf. im Ein-
vernehmen mit der Staatsanwaltschaft – die erforder-
lichen Maßnahmen zur Strafverfolgung zu treffen. Dabei
ist die Gefährdung des Verdeckten Ermittlers zu berück-
sichtigen. Im Einzelfall hat der Verdeckte Ermittler im
Wege der Rechtsgüterabwägung und unter Berücksichti-
gung seiner Gefährdung zu entscheiden, ob er unter
Preisgabe seiner Legende notwendige Sofortmaßnahmen
vornimmt.

20.2 (zu Absatz 2)

20.21

Nach § 20 Abs. 2 ist es zulässig, dass andere Behörden auf
Ersuchen der Polizeibehörde entsprechende Urkunden
verändern oder ausstellen, die für den Aufbau und die
Aufrechterhaltung der Legende des Verdeckten Ermitt-
lers unerlässlich sind. Die Ersuchen sind an die Leiterin
oder den Leiter der ersuchten Behörden unter Hinweis
auf § 20 Abs. 2 zu richten.

20.22

Der Verdeckte Ermittler darf zur Erfüllung seines Auf-
trages unter der Legende bei öffentlichen Stellen auftre-
ten und privatrechtliche Vereinbarungen treffen. Durch
die unter der Legende erfolgte Teilnahme am Rechtsver-
kehr darf den Vertragspartnern kein wirtschaftlicher
Schaden entstehen.

20.3 (zu Absatz 3)

Das Betretungsrecht des § 20 Abs. 3 Satz 1 beinhaltet
keine Befugnis zur Durchsuchung der Wohnung.

20.4 (zu Absatz 4)

RdNr. 15a.3 gilt entsprechend.

20.5 (zu Absatz 5)

RdNr. 16.3 gilt entsprechend.

21
Polizeiliche Beobachtung (zu § 21)

21.1 (zu Absatz 1)

21.11

Bei Kraftfahrzeugen hat die ausschreibende Polizeibe-
hörde vierteljährlich zu prüfen, ob das zur Polizeilichen
Beobachtung ausgeschriebene Kraftfahrzeug noch für
den bisherigen Halter zugelassen ist.

21.12

Bei der Gesamtwürdigung i.S.d. § 21 Abs. 1 Nr. 1 sind
insbesondere die in Planung, Ausführung oder zeitlicher
Folge gezeigte kriminelle Energie bei früheren Strafta-
ten, die rücksichtslose Durchsetzung des verbrecheri-
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schen Willens oder die offensichtliche Wirkungslosigkeit
von Straf- und Resozialisierungsmaßnahmen zu berück-
sichtigen.

21.2 (zu Absatz 2)

Die feststellende Behörde darf keine Ergänzungen in der
Datei vornehmen, in der die Ausschreibung erfolgt ist.
Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung stellt
keine Ermächtigung für sonstige Maßnahmen gegen Per-
sonen dar.

21.3 (zu Absatz 3)

Das Gericht, das die Anordnung getroffen hat, braucht
nicht unterrichtet zu werden, wenn die Dauer der Aus-
schreibung nicht voll ausgeschöpft wird.

21.4 (zu Absatz 4)

Kontakt- oder Begleitpersonen sind nicht Betroffene
i.S.d. § 21 Abs. 4 Satz 1. RdNr. 16.3 gilt entsprechend.

22
Allgemeine Regeln über die Dauer der Datenspeicherung
(zu § 22)

22.0

Prüfungstermine und Aufbewahrungsfristen sind festzu-
legen, wenn sie sich nicht bereits aus dem Gesetz ergeben
(vgl. z.B. § 15 Abs. 1, § 21 Abs. 3, § 22 Satz 5 sowie § 24
Abs. 2 und 4). Soweit gesetzliche Vorschriften nicht ent-
gegenstehen, gelten die KpS-RL, die AktOPol sowie ein-
schlägige andere Runderlasse und regionale oder örtliche
Verfügungen weiter. Eine kalendermäßige Wiedervorlage
ist einzurichten. Ist die suchfähige Speicherung (vgl.
RdNr. 32.22) von Daten weiterhin erforderlich, ist das
Prüfungsergebnis aktenkundig zu machen.

23
Zweckbindung bei der Datenspeicherung, Datenverän-
derung und Datennutzung (zu § 23)

23.0

Speichern ist das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewah-
ren von Daten auf einem Datenträger zum Zwecke ihrer
weiteren Verarbeitung (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 DSG NRW). Ver-
ändern ist das inhaltliche Umgestalten gespeicherter
Daten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 DSG NRW). Nutzung ist jede son-
stige Verwendung personenbezogener Daten i.S.d. § 3
Abs. 2 Nr. 7 DSG NRW, die nicht Erhebung, Speicherung,
Veränderung, Übermittlung, Berichtigung, Sperrung, Lö-
schung oder Vernichtung ist.

23.1 (zu Absatz 1)

23.11

§ 23 Abs. 1 geht als Spezialvorschrift dem § 13 DSG NRW
vor. § 14 Abs. 4 DSG NRW ist nicht anzuwenden. Bei den
Bezirksregierungen gilt § 23 Abs. 1 nur für den Polizei-
bereich (Dezernate 25 und 26 sowie Autobahnpolizei).

23.12

§ 23 Abs. 1 Satz 1 bildet keine rechtliche Grundlage für
die Speicherung, Veränderung oder Nutzung von Daten,
sondern schreibt das aus der Verfassung abgeleitete Ge-
bot der Zweckbindung fest. § 23 Abs. 1 Satz 2 bietet nur
eine Rechtsgrundlage für die Zweckänderung bei der
Übernahme von gespeicherten Daten innerhalb der Poli-
zeibehörde, soweit die Voraussetzungen für die erneute
Erhebung gegeben sind.

23.2 (zu Absatz 2)

Wertende Angaben beinhalten eine auf Tatsachen basie-
rende Einschätzung und geben somit auch in Zukunft er-
wartete Verhaltensweisen oder bestimmte Charakterei-
genschaften der betroffenen Person wieder.

24
Speicherung, Veränderung und Nutzung von Daten (zu
§ 24)

24.01

Eine Akte ist jede der Aufgabenerfüllung dienende
Unterlage, die nicht Teil der automatisierten Datenverar-
beitung ist (§ 3 Abs. 6 DSG NRW). Polizeiliche Notizbü-
cher, Einsatzbefehle und sonstige Einsatzunterlagen sind
Akten im Sinne dieser Definition.

24.02

Datei ist eine Sammlung von Daten, die ohne Rücksicht
auf die Art der Speicherung durch automatisierte Verfah-
ren ausgewertet werden kann, oder eine gleichartig auf-
gebaute Sammlung von Daten, die nach bestimmten
Merkmalen geordnet und ausgewertet werden kann.

24.1 (zu Absatz 1)

24.11

Voraussetzung für die Verarbeitung von Daten in den un-
ter RdNr. 23.0 genannten Phasen ist, dass die Daten
rechtmäßig erlangt wurden, und zwar unabhängig davon,
ob die Polizei die Daten selbst erhoben hat oder ob sie ihr
übermittelt worden sind.

24.12

§ 24 Abs. 1 ermächtigt nicht zur Datenerhebung, um po-
lizeiliches Handeln zu dokumentieren. Er bietet lediglich
die Möglichkeit, die aufgrund anderer gesetzlicher Vor-
schriften erhobenen Daten zur Dokumentation zu ver-
wenden. Die Verwendung dieser Daten für eine Doku-
mentation ist zulässig, wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass das polizeiliche Handeln in einem be-
stimmten Fall auf seine Recht- und Zweckmäßigkeit
überprüft werden wird. Die Dokumentation ist zu ver-
nichten, sobald die Überprüfung abgeschlossen ist oder
sobald feststeht, dass eine Überprüfung nicht stattfinden
wird. § 24 Abs. 7 bleibt unberührt.

24.2 (zu Absatz 2)

24.21

Hinsichtlich des Begriffes „suchfähig“ vgl. RdNr. 32.22.

24.22

Der Verdacht der Straftat gegen eine Person ist i.S.d.
§ 24 Abs. 2 Satz 5 insbesondere entfallen, wenn keine
Straftat vorlag, der Beschuldigte nicht als Täter in Be-
tracht kommt bzw. unter den Voraussetzungen der §§ 32
bis 37 StGB gehandelt hat oder eine Einstellung nach
§ 206 b StPO erfolgte. In den Fällen einer Einstellung
nach den §§ 153 ff., 205 oder 206 a StPO sowie bei Vorlie-
gen der §§ 24 und 31 StGB oder tätiger Reue entfällt der
Verdacht in der Regel nicht.

24.23

Rechtsgrundlage für die Speicherung und Nutzung der
nach § 81 b, 2. Alternative StPO erhobenen erkennungs-
dienstlichen Daten ist § 24 Abs. 2.

24.4 (zu Absatz 4)

Nach § 24 Abs. 4 Satz 1 ist es nicht zulässig, über die dort
genannten Personengruppen personenbezogene Daten in
Dateien, welche nicht zur Bekämpfung von Straftaten
von erheblicher Bedeutung erforderlich sind, suchfähig
zu verarbeiten. Durch Satz 1 wird die Verarbeitung der
Daten dieser Personengruppe in Akten und in nicht such-
fähiger Form in Dateien nicht beschränkt.

24.6 (zu Absatz 6)

§ 24 Abs. 6 ist eine gesetzliche Regelung zur Nutzungs-
änderung, die im Verhältnis zu besonderen Regelungen
im Bundes- und Landesrecht nachrangig ist.

24.7 (zu Absatz 7)

RdNr. 24.6 gilt entsprechend.

25
Datenabgleich (zu § 25)

25.0

§ 25 ist keine Rechtsgrundlage zur Erhebung der Daten,
die abgeglichen werden sollen. Obwohl nur § 25 Abs. 1
Satz 3 von rechtmäßig erlangten Daten spricht, kann
auch der Datenabgleich nach § 25 Abs. 1 Sätze 1 und 2
gemäß § 24 Abs. 1 nur mit rechtmäßig erlangten Daten
vorgenommen werden.

25.1 (zu Absatz 1)

25.11

Es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen,
dass durch den Abgleich nach § 25 Abs. 1  Satz 1 sach-
dienliche Hinweise zu erhalten sind, die zur Abwehr der
Gefahr genutzt werden können.
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25.12

Die Voraussetzungen für den Datenabgleich nach § 25
Abs. 1 Satz 2 sind enger als die für die Befragung nach
§ 9.

25.2 (zu Absatz 2)

§ 25 Abs. 2 gibt nicht die Befugnis, eine betroffene
Person, die bisher nicht angehalten worden ist, zum
Zwecke der Durchführung des Datenabgleichs anzu-
halten.

26
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung (zu § 26)

26.0

Durch § 26 wird die verfassungsrechtlich gebotene
Zweckidentität der gespeicherten personenbezogenen
Daten im Hinblick auf ihre Übermittlung sichergestellt.
Übermitteln ist das Bekanntgeben gespeicherter oder
durch Datenverarbeitung gewonnener Daten an Dritte in
der Weise, dass die Daten durch die verantwortliche Stel-
le weitergegeben oder zur Einsichtnahme bereitgehalten
werden oder dass Dritte zum Abruf in einem automati-
sierten Verfahren bereitgehaltene Daten abrufen (§ 3
Abs. 2 Nr. 4 DSG NRW).

26.2 (zu Absatz 2)

Dem Berufsgeheimnis unterliegen diejenigen Informatio-
nen, die insbesondere über § 203 Abs. 1 StGB geschützt
sind oder für die die Träger von Berufsgeheimnissen ein
Zeugnisverweigerungsrecht nach den §§ 53 und 53a
StPO geltend machen können. Besondere Amtsgeheim-
nisse sind z.B. das Sozial- oder Steuergeheimnis; nicht
hierunter fällt die allgemeine beamten- und verwaltungs-
verfahrensrechtliche Geheimhaltungspflicht.

26.3 (zu Absatz 3)

Unter den Begriff „Ersuchen des Empfängers“ i.S.d. § 26
Abs. 3 Satz 3 fällt auch ein Antrag nach § 29 Abs. 2. Ob
eine Datenübermittlung im Einzelfall zulässig ist, richtet
sich nach den §§ 27 bis 29. In den Fällen des § 26 Abs. 3
Satz 5 ist § 33 Abs. 5 zu beachten.

27
Datenübermittlung zwischen Polizeibehörden (zu § 27)

27.1 (zu Absatz 1)

§ 27 Abs. 1 Satz 1 lässt die Datenübermittlung von einer
Polizeibehörde an eine andere des Landes Nordrhein-
Westfalen, des Bundes oder eines anderen Bundeslandes
zu. Datenübermittlungen an eine Polizeieinrichtung  sind
ebenfalls nach Satz 1 zulässig, wenn diese die Polizeibe-
hörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. Da-
neben können nach Satz 1 Datenübermittlungen an Poli-
zeieinrichtungen im Einzelfall erfolgen, soweit deren
Polizeivollzugsbeamte Maßnahmen im ersten Zugriff
nach § 7 Abs. 3 POG NRW getroffen haben. Im Übrigen
können Datenübermittlungen von einer Polizeibehörde
an Polizeieinrichtungen unter den Voraussetzungen des
§ 28 erfolgen.

28
Datenübermittlung an öffentliche Stellen, an ausländi-
sche öffentliche Stellen sowie an über- und zwischen-
staatliche Stellen (zu § 28)

28.0

Datenübermittlungen der Polizei an andere Behörden
aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen gehen der Da-
tenübermittlung nach § 28 vor.

28.1 (zu Absatz 1)

Die Aufgaben der Polizei ergeben sich aus § 1. Durch § 28
Abs. 1 wird die Polizei auch ermächtigt, im Zusammen-
hang mit ihrem Auskunftsersuchen an öffentliche Stellen
gemäß § 30 Abs. 2 eine Datenübermittlung vorzunehmen,
soweit dies zum Zwecke der Datenerhebung erforderlich
ist.

28.2 (zu Absatz 2)

§ 28 Abs. 2 gibt der Polizei die Befugnis, in Fällen, in de-
nen die Kenntnis von personenbezogenen Daten für ein
Tätigwerden einer öffentlichen Stelle der Gefahrenab-

wehr Voraussetzung ist, die Daten zu übermitteln. Dies
ist regelmäßig der Fall, wenn die Polizei die konkrete Ge-
fahr nicht (endgültig) beseitigen kann und die öffentliche
Stelle noch tätig werden muss. Da die Datenübermitt-
lung durch die Polizei ohne Ersuchen einer anderen Be-
hörde erfolgt, genügt es, dass die Übermittlung aus der
Sicht der Polizei erforderlich erscheint.

28.3 (zu Absatz 3)

Die Datenübermittlung nach § 28 Abs. 3 Nr. 2 ist nicht
vom Bestehen einer konkreten Gefahr abhängig. Die Vor-
schrift zielt vorrangig auf eine Datenübermittlung an Er-
laubnisbehörden auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
ab. Bei der Entscheidungsvorbereitung benutzen die Er-
laubnisbehörden die ihnen zugänglichen Informations-
quellen. Die Übermittlung der Daten ist in Nummer 2
deshalb auf besonders gelagerte Einzelfälle begrenzt, de-
ren Besonderheiten von der anfragenden Stelle darzule-
gen sind. Entsprechende Umstände können sich aus der
Person, die die Erlaubnis beantragt, oder aus der beson-
deren Gefährdung ergeben, die insbesondere von der
Lage des Objekts, in oder an dem die erlaubnispflichtige
Tätigkeit ausgeübt werden soll, herrühren kann.

29
Datenübermittlung an Personen oder an Stellen außer-
halb des öffentlichen Bereichs (zu § 29)

29.01

Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs sind natürliche Personen sowie juristische Perso-
nen des Privatrechts.

29.02

Bei Ausübung des Ermessens ist zu berücksichtigen, 
ob personenbezogene Daten in das In- oder Ausland
übermittelt werden sollen oder ob der Polizei bekannt 
ist, dass die Empfängerin oder der Empfänger mit 
früher übermittelten Daten nicht rechtmäßig verfahren
ist.

29.1 (zu Absatz 1)

Für die in § 1 Abs. 4 angesprochenen Aufgaben ist § 8
Abs. 2 zu beachten. Die Ausführungen zu RdNr. 28.1 gel-
ten sinngemäß. § 29 Abs. 1 Nr. 1 findet auch Anwendung,
wenn die Polizei zum Schutz privater Rechte i.S.d. § 1
Abs. 2 Daten erhoben hat und diese Geschädigten oder
Gläubigern mitteilt.

29.2 (zu Absatz 2)

29.21

Auskunftsersuchen über die zur eigenen Person gespei-
cherten Daten richten sich nach § 18 DSG NRW.

29.22

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gebietet, dass vor
jeder Auskunftserteilung nach § 29 Abs. 2 geprüft wird,
ob Auskunftsbegehrende die erbetenen Daten von einer
anderen Stelle erhalten können, die von ihrer Aufgaben-
stellung her zu einer Auskunftserteilung befugt ist.

29.23

Ein rechtliches Interesse der Auskunftsbegehrenden
i.S.d. § 29 Abs. 2 Nr. 1 ist gegeben, wenn sie die Daten
des Dritten zur eigenen Rechtswahrung brauchen. Dies
ist glaubhaft gemacht, wenn ein objektiver Betrachter
nach Würdigung der vorzulegenden Beweismittel davon
ausgehen kann, dass durch die Datenübermittlung die
Rechtswahrung überwiegend wahrscheinlich wird.

29.24

Zielt das Auskunftsbegehren i.S.d. § 29 Abs. 2 Nr. 1
darauf ab, zur Wahrung rechtlicher Interessen den Auf-
enthalt einer Person zu erfahren, die sich nach den An-
gaben der Auskunftsbegehrenden in Untersuchungshaft
oder zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe in einer
Justizvollzugsanstalt befindet oder befinden soll, sind die
Auskunftsbegehrenden an die Justizbehörden zu ver-
weisen.

29.25

§ 29 Abs. 2 Nr. 2 setzt voraus, dass mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die
betroffene Person mit der Weitergabe ihrer Daten einver-
standen wäre.
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30
Datenübermittlung an die Polizei (zu § 30)

30.0

§ 30 findet Anwendung, soweit keine bereichsspezifi-
schen Regelungen vorliegen.

30.1 (zu Absatz 1)

§ 30 Abs. 1 schränkt nicht die Möglichkeit ein, Strafan-
zeigen und Strafanträge zu stellen.

30.2 (zu Absatz 2)

Normadressaten des § 30 Abs. 2 Satz 5 können unmittel-
bar nur öffentliche Stellen des Landes Nordrhein-West-
falen sein. Eine Durchsetzung des Ersuchens mit
Zwangsmitteln ist unzulässig. Das Verfahren nach § 5
Abs. 5 VwVfG NRW findet Anwendung. Führt dies nicht
zum Erfolg, kann in wichtigen Fällen dem Innenministe-
rium berichtet werden, damit dieses ggf. mit den betrof-
fenen Bundes- oder Landesressorts Kontakt aufnehmen
kann.

31
Rasterfahndung (zu § 31)

31.1 (zu Absatz 1)

31.11

Die Vorschrift regelt die Rasterfahndung im präventiven
Bereich. Der Befugnis der Polizei, die Übermittlung der
Datenbestände zu verlangen, entspricht die Verpflich-
tung der Stelle zur Übergabe der geforderten Daten. Die
Übermittlung erfolgt in der Regel entweder durch die
Herausgabe von magnetischen, magneto-optischen oder
optischen Datenträgern oder durch Überspielen der Da-
ten an die Polizei mittels technischer Einrichtungen zur
Datenfernübertragung. Der Datenabgleich ist sowohl mit
polizeieigenen Datenbeständen als auch mit denjenigen
möglich, die von weiteren Stellen angefordert wurden.
Eine Differenzierung zwischen Verdächtigen und Nicht-
verdächtigen bzw. Störern und Nichtstörern findet nicht
statt.

31.12

Gegenüber privaten Stellen kann die Polizei die Ver-
fügung zur Datenübermittlung auf der Grundlage der
richterlichen Anordnung nach § 31 Abs. 4 notfalls im We-
ge des Verwaltungszwanges nach den §§ 50 ff. durchset-
zen. Für öffentliche Stellen folgt die Verpflichtung zur
Übermittlung aus bereichsspezifischen Regelungen oder
aus § 30.

31.13

Die Rasterfahndung ist unter Beachtung des § 7 Abs. 1
Satz 2 POG NRW auch dann zulässig, wenn die Möglich-
keit eines Schadenseintritts räumlich auf ein anderes
Land oder einen anderen Staat begrenzt oder geografisch
nicht einzugrenzen ist, sofern der Schaden vorhersehbar
durch dortige Stellen nicht mit vergleichbarer Wirksam-
keit abgewendet werden kann.

31.2 (zu Absatz 2)

Das Übermittlungsersuchen darf sich nur auf die Daten
beziehen, die notwendig sind, um durch die Rasterfahn-
dung der im Einzelfall vorliegenden Gefahr begegnen zu
können. Werden Daten i.S.d. § 31 Abs. 2 Satz 2 über-
geben, ist die ersuchte Stelle darauf hinzuweisen, dass
die von den Ermittlungsersuchen nicht erfassten Daten
von der Polizei nicht genutzt werden.

31.3 (zu Absatz 3)

Die Löschungsverpflichtungen sind gesetzliche Bestim-
mungen i.S.d. § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1. Soweit die Über-
mittlung durch Herausgabe von Datenträgern erfolgt ist,
sind diese zurückzugeben.

31.4 (zu Absatz 4)

31.41

Der Antrag auf richterliche Anordnung muss erkennen
lassen, dass die Anzahl der zu erhebenden Daten auf das
für die Rasterfahndung erforderliche Maß beschränkt
wird. Dazu ist nach Möglichkeit vorher zu ermitteln, wel-
che Daten bei welcher der um Auskunft zu ersuchenden
Stellen erfasst sind. 

31.42

RdNr. 15a.3 gilt entsprechend.

32
Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten (zu
§ 32)

32.1 (zu Absatz 1)

32.11

Berichtigung i.S.d. § 32 Abs. 1 bedeutet, dass die gespei-
cherten personenbezogenen Daten mit den Tatsachen in
Übereinstimmung gebracht werden. Besteht der Verdacht
der unrichtigen Datenspeicherung, müssen Ermittlungen
in angemessenem Umfang von Amts wegen durchgeführt
werden. Bis zum Abschluss der Ermittlungen sind die im
Verdacht der Unrichtigkeit stehenden Daten mit einem
Sperrvermerk zu versehen.

32.12

Die Berichtigungsbedürftigkeit der gespeicherten Daten
kann auf Verarbeitungs-, Eingabe- oder Rechtschreibfeh-
lern beruhen.

32.13

Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte können dazu führen,
dass auch bei nichtautomatisierten Dateien entspre-
chend § 32 Abs. 1 Satz 2 vorgegangen wird. In automati-
sierten Dateien kann erforderlichenfalls vermerkt wer-
den, wann und aus welchem Grund eine Berichtigung
erfolgte.

32.2 (zu Absatz 2)

32.21

Löschung ist das Unkenntlichmachen gespeicherter Da-
ten (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 DSG NRW), wobei der Datenträger
zur weiteren Verwendung erhalten bleibt. Vernichtung
i.S.d. Gesetzes liegt vor, wenn eine weitere Verwendung
des Datenträgers wegen seiner Unbrauchbarmachung
nicht mehr möglich ist.

32.22

Suchfähigkeit i.S.d. § 32 Abs. 2 Satz 1 liegt vor, wenn
anhand bestimmter Suchkriterien gezielt Daten aus Da-
teien oder Akten aufgefunden werden können.

32.23

Gesetzliche Bestimmungen i.S.d. § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
sind § 15 Abs. 1 Satz 3, § 21 Abs. 3, § 24 Abs. 2 Satz 5 und
Abs. 4 sowie § 31 Abs. 3.

32.24

Die Voraussetzungen des § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 sind ge-
geben, wenn die Speicherung nach § 24 Abs. 2 nicht zu-
lässig war oder die weitere Datenspeicherung aufgrund
einer Änderung der Sach- und Rechtslage nicht länger
erfolgen darf.

32.25

Bei § 32 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 sind § 21 Abs. 3 Satz 5, § 22
und § 24 zu beachten.

32.26

Aus § 32 Abs. 2 Satz 3 ergibt sich, dass in Fällen des § 32
Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 2 die Akten jeweils vollständig
zu vernichten sind. § 32 Abs. 2 Satz 3 ermöglicht, nur Tei-
le der Akte zu vernichten, soweit durch die Herausnahme
einzelner Blätter oder durch das Fehlen ganzer Unter-
ordner die verbleibende Akte zur Aufgabenerfüllung aus-
reicht.

32.27

Sperrung ist das Verhindern weiterer Verarbeitung ge-
speicherter Daten (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 DSG NRW).

32.5 (zu Absatz 5)

32.51

Die Frist für die weitere Aufbewahrung ergibt sich aus
den Umständen des Einzelfalles.

32.52

Schutzwürdige Belange i.S.d. § 32 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1
sind insbesondere gegeben, wenn die betroffene Person
den Nachweis der Speicherung zur Rechtswahrung be-
nötigt.
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32.53

Eine Einwilligung i.S.d. § 32 Abs. 5 Satz 3 muss die Vor-
aussetzung des § 4 DSG NRW erfüllen.

33
Errichtung von Dateien, Umfang des Verfahrensverzeich-
nisses, Freigabe von Programmen, automatisiertes Ab-
rufverfahren (zu § 33)

33.2 (zu Absatz 2)

§ 33 Abs. 2 trifft bereichsspezifische Ergänzungen zu § 8
DSG NRW. Im Übrigen ist § 32a DSG NRW zu beachten.
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auf-
trag gilt § 11 DSG NRW.

33.4 (zu Absatz 4)

Die Programmfreigabe besteht aus der Anwendungs-
freigabe sowie aus der system- und programmtech-
nischen Freigabe. Meine Erlassregelungen zur Planung
und Verwirklichung von IT-Verfahren sowie zur Beschaf-
fung von IT-Technik im Bereich der Polizei sind zu be-
achten.

33.5 (zu Absatz 5)

Voraussetzung für den Abruf durch ausländische Polizei-
behörden ist eine Rechtsverordnung nach § 27 Abs. 2.

34
Platzverweisung (zu § 34)

34.1 (zu Absatz 1)

34.11

Die Platzverweisung ist erforderlichenfalls mit der An-
ordnung zu verbinden, mitgeführte Sachen (insbesondere
Fahrzeuge) oder Tiere zu entfernen. Soll im Zusammen-
hang mit einer Platzverweisung eine Wohnung betreten
oder durchsucht werden, müssen die Voraussetzungen
des § 41 erfüllt sein.

34.12

Eine Platzverweisung kann auch gegen Schaulustige an-
geordnet werden, wenn allein deren Anwesenheit den
Einsatz von Feuerwehr, Hilfs- und Rettungsdiensten be-
hindert, insbesondere die Zu- und Abfahrt der Fahrzeu-
ge hierdurch versperrt ist.

34.2 (zu Absatz 2)

34.21

Die Verfügung erfordert eine Prognoseentscheidung,
nach der Tatsachen die Annahme rechtfertigen müssen,
dass eine Person in einem bestimmten örtlichen Bereich
eine Straftat verüben oder zu ihrer Begehung beitragen
wird. Bloße Vermutungen reichen nicht aus.

34.22

Die Aufenthaltsuntersagung darf nicht den Bereich be-
treffen, in dem die Person ihre Wohnung hat oder in dem
sie andere berechtigte Interessen (beispielsweise gericht-
liche Ladungen) wahrnimmt.

34.23

§ 34 Abs. 2 ist nicht gegenüber potenziellen Versamm-
lungsteilnehmern anzuwenden, da insoweit die Vor-
schriften des VersammlG vorgehen.

34 a
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot zum Schutz
vor häuslicher Gewalt (zu § 34 a)

34a.0

Die Broschüre „Häusliche Gewalt und polizeiliches Han-
deln – Information für die Polizei und andere Beteiligte“
ist als verbindliche Handlungsanweisung zu beachten
(RdErl. vom 21.3.2002 – 42.1-2761).

35
Gewahrsam (zu § 35)

35.0

§ 35 regelt den Entzug der Freiheit zur Gefahrenabwehr.
Eine Freiheitsentziehung liegt außerdem in den Fällen

der Durchsetzung einer Vorladung gemäß § 10 Abs. 3
oder Durchführung einer Identitätsfeststellung gemäß
§ 12 Abs. 2 Satz 3 vor. Die Vorschriften über die Frei-
heitsentziehung in Strafverfahren (Verhaftung und vor-
läufige Festnahme, insbesondere nach den §§ 112 ff., 127
und 163b StPO) bleiben unberührt.

35.1 (zu Absatz 1)

35.11

Bevor eine hilflose Person in Gewahrsam genommen
wird, ist zu prüfen, ob sie – ggf. unter Einschaltung des
Rettungsdienstes – unmittelbar einem Angehörigen oder
einer anderen geeigneten Stelle (Krankenhaus, Heim
o.ä.) übergeben werden kann. Ebenso ist zu verfahren,
wenn eine hilflose Person in Gewahrsam genommen wor-
den ist. Soll eine hilflose Person in das Polizeigewahrsam
eingeliefert werden, ist zuvor die Gewahrsamsfähigkeit
durch einen Arzt feststellen zu lassen. Hilflosigkeit liegt
insbesondere vor, wenn bei einer Person tiefgreifende
Störungen des Bewusstseins, der Orientierung, der Wahr-
nehmung, der Auffassung oder auch des Denkens einzeln
oder in Kombination auftreten.

35.12

Wird aufgrund des § 35 Abs. 1 Nr. 4 eine gerichtliche Ent-
scheidung gemäß § 36 herbeigeführt, ist die berechtigte
Person unverzüglich zu unterrichten und darauf hinzu-
weisen, dass sie die Möglichkeit hat, gemäß § 918 ZPO ei-
nen über die Gewahrsamnahme hinausgehenden Sicher-
heitsarrest beim Arrestgericht (§ 919 ZPO) zu beantra-
gen. Die verpflichtete Person ist im Falle eines Sicher-
heitsarrestantrages der berechtigten Person durch die
Polizei dem Arrestgericht vorzuführen.

35.2 (zu Absatz 2)

Nicht erforderlich ist, dass von den Minderjährigen eine
konkrete Gefahr ausgeht oder ihnen eine solche droht.

35.3 (zu Absatz 3)

Die Ingewahrsamnahme ist zulässig, wenn noch kein
Vollstreckungshaftbefehl oder noch kein Ersuchen der
Justizvollzugsanstalt vorliegt. Die Justizvollzugsanstalt
ist unverzüglich zu unterrichten. Für die Zurückbeförde-
rung der betroffenen Person sind möglichst die Sammel-
transporteinrichtungen der Justizbehörden in Anspruch
zu nehmen.

36
Richterliche Entscheidung (zu § 36)

36.1 (zu Absatz 1)

36.11

Die richterliche Entscheidung ist bereits vor der Frei-
heitsentziehung herbeizuführen, wenn dadurch der Er-
folg der Maßnahme nicht gefährdet wird.

36.12

Eine schuldhafte Verzögerung liegt dann nicht vor, wenn
der Richter aus Gründen, die nicht von der Polizei zu ver-
treten sind, nicht tätig werden kann.

37
Behandlung festgehaltener Personen (zu § 37)

37.0

Der Vollzug der Freiheitsentziehung im Polizeigewahr-
sam ist im Einzelnen in der Polizeigewahrsamsordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (RdErl. v. 27. 7. 1979,
SMBl. NRW. 20510) geregelt.

37.2 (zu Absatz 2)

Auf RdNr. 4.2 wird verwiesen.

38
Dauer der Freiheitsentziehung (zu § 38)

38.1 (zu Absatz 1)

Die Polizei hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Vor-
aussetzungen für die Freiheitsentziehung entfallen sind.
Sie hat von sich aus darauf hinzuwirken, dass die be-
troffene Person so bald wie möglich entlassen werden
kann.
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39
Durchsuchung von Personen (zu § 39)

39.01

§ 39 regelt die Durchsuchung von Personen zur Gefah-
renabwehr. Die Durchsuchung von Personen in Straf-
oder Bußgeldverfahren richtet sich nach den §§ 102 ff.
StPO.

39.02

Die Durchsuchung von Personen beschränkt sich auf die
Suche nach Sachen, die sich in den Kleidern der Person
oder an ihrem Körper befinden können. Zu diesem
Zweck kann von der Person ggf. verlangt werden, Klei-
dungsstücke abzulegen. Auch in der Mundhöhle und in
den Ohren kann erforderlichenfalls nachgesehen werden.
Die Suche nach Gegenständen im Innern des Körpers
einschließlich der nicht ohne weiteres zugänglichen Kör-
peröffnungen stellt eine körperliche Untersuchung dar
(vgl. die §§ 81a und 81c StPO) und fällt deshalb nicht un-
ter § 39.

39.03

Bei einer Durchsuchung aufgefundene Gegenstände sind
der betroffenen Person zu belassen, wenn sie weder nach
§ 43 sichergestellt noch nach den §§ 94 ff. StPO sicherge-
stellt oder beschlagnahmt oder nach § 37 Abs. 3 Satz 3
einbehalten werden dürfen.

39.1 (zu Absatz 1)

39.11

Die Durchsuchung nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 dient der Suche
nach Sachen, die zum Angriff auf Personen oder Sachen,
zur Flucht oder Selbstgefährdung geeignet sind.

39.12

§ 39 Abs. 1 Nr. 2 dient dem Auffinden von Gegenständen,
die nach § 43 sichergestellt werden dürfen. Vorausset-
zung ist, dass entsprechende Tatsachen vorliegen; bloße
Vermutungen reichen nicht aus.

39.13

Die Durchsuchung hilfloser Personen gemäß § 39 Abs. 1
Nr. 3 beschränkt sich auf die Suche nach Identitätspapie-
ren, nach „Unfallausweisen“ sowie nach Hinweisen für
den Grund der Hilflosigkeit, um Beistand leisten zu kön-
nen. Vom Zweck der Vorschrift werden auch Durchsu-
chungen getragen, die dem Auffinden von Gegenständen
dienen, durch die eine Gefährdung der Person eintreten
kann.

39.2 (zu Absatz 2)

Die Durchsuchung nach § 39 Abs. 2 dient der Eigensi-
cherung und dem Schutz Dritter (z.B. bei gemeinschaft-
licher Unterbringung im Gewahrsam).

40
Durchsuchung von Sachen (zu § 40)

40.01

§ 40 regelt die Durchsuchung von Sachen zur Gefah-
renabwehr. Die Durchsuchung von Sachen in Straf-
oder Bußgeldverfahren richtet sich nach den §§ 102 ff.
StPO.

40.02

Bei der Durchsuchung der am Körper befindlichen Klei-
dungsstücke und deren Inhalt handelt es sich nicht um
eine Durchsuchung von Sachen i.S.d. Vorschrift, sondern
um eine Durchsuchung von Personen (RdNr. 39.02).

40.03

Für die Durchsuchung von Sachen im befriedeten Besitz-
tum gelten die §§ 41 und 42.

40.04

RdNr. 39.03 gilt entsprechend.

40.1 (zu Absatz 1)

40.11

Nach § 40 Abs. 1 Nr. 1 kann sich unter den Voraus-
setzungen des § 39 die Durchsuchung der Person auch
auf die Sachen erstrecken, die die Person mitführt,
d.h. die in ihrem unmittelbaren und sofortigen Zugriff
stehen.

40.12

Sollen bewegliche Sachen, die Wohnungen sind (vgl.
RdNr. 41.11), betreten oder durchsucht werden, richten
sich die Maßnahmen nach § 41.

40.2 (zu Absatz 2)

Der Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf sein Recht
hinzuweisen, bei der Durchsuchung anwesend sein zu
können. Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugs-
beamte kommen als Zeuginnen und Zeugen nur in Be-
tracht, wenn andere Personen zu diesem Zwecke nicht
hinzugezogen werden können.

41
Betreten und Durchsuchung von Wohnungen (zu § 41)

41.0

§ 41 regelt das Betreten und die Durchsuchung von Woh-
nungen zur Gefahrenabwehr. Die Durchsuchung von
Wohnungen in Straf- oder Bußgeldverfahren richtet sich
nach den §§ 102 ff. StPO.

41.1 (zu Absatz 1)

41.11

Es ist zu beachten: Wohnungen i.S.d. § 41 Abs. 1 Satz 2
sind auch die zu Wohnzwecken genutzten beweglichen
Sachen wie Schiffe, Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte.
Inhaber einer Wohnung ist, wer rechtmäßig die tatsäch-
liche Gewalt über die Räumlichkeit ausübt, somit z.B.
auch Mieter, Untermieter oder Hotelgast. Bei Gemein-
schaftsunterkünften, Internaten und Obdachlosenasylen
sind nur die Leiterinnen und Leiter Inhaber. Die Befug-
nis zum Betreten einer Wohnung schließt die Befugnis
ein, von Personen, Sachen und Zuständen, die ohne wei-
teres wahrgenommen werden können, Kenntnis zu neh-
men. Soweit es für die Erfüllung der polizeilichen Aufga-
ben erforderlich ist, umfasst das Betretungsrecht bei
Grundstücken auch das Recht zum Befahren mit Fahr-
zeugen.

41.12

§ 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 setzt keine Gefahr i.S.d. in § 41
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 genannten Schutzgüter voraus und
dient insbesondere dem wirksamen Schutz der Nachtru-
he vor erheblichen Ruhestörungen und zur Beendigung
einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 17 Abs. 1 d des Lan-
des-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG). Von einer er-
heblichen Belästigung der Nachbarschaft ist in der Regel
nur auszugehen, wenn die Polizei um Hilfe gerufen wird
und nach Würdigung aller Umstände die Immissionen
nicht zumutbar sind.

41.13

Die Durchsuchung einer Wohnung hat sich auf Anlass
und Zweck der Durchsuchung zu beschränken. Befinden
sich in der Wohnung Personen, die durchsucht werden
sollen, ist hierfür § 39 maßgebend. Sollen in einer Woh-
nung Sachen durchsucht werden, die nicht den Woh-
nungsinhabern gehören, ist § 40 einschlägig.

41.3 (zu Absatz 3)

Unter den Voraussetzungen des § 41 Abs. 3 können Woh-
nungen auch zur Verhütung von Straftaten betreten wer-
den, ohne dass bereits eine konkrete Gefahr vorzuliegen
braucht. Die Hinweise in den RdNrn. 12.13 und 12.14
sind zu beachten.

42
Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen (zu
§ 42)

42.0

§ 42 regelt das Verfahren bei der Durchsuchung von
Wohnungen zur Gefahrenabwehr. Das Verfahren bei 
der Durchsuchung von Wohnungen in Straf- oder
Bußgeldverfahren richtet sich nach den §§ 102 ff. 
StPO.

42.2 (zu Absatz 2)

Wohnungsinhaber sind auf das Recht hinzuweisen, bei
der Durchsuchung anwesend sein zu können.
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43
Sicherstellung (zu § 43)

43.01

§ 43 regelt die Sicherstellung zur Gefahrenabwehr. Die
Sicherstellung von Gegenständen, die als Beweismittel in
Straf- oder Bußgeldverfahren von Bedeutung sein kön-
nen, richtet sich nach den §§ 94 ff. StPO. Für die Sicher-
stellung von Gegenständen, die der Einziehung unterlie-
gen, gelten die §§ 111b ff. StPO.

43.02

Unter § 43 Nr. 1 fällt auch die Sicherstellung von Fahr-
zeugen. Einzelheiten über die Durchführung ergeben sich
aus dem RdErl. v. 25. 6. 1979 (SMBl. NRW. 20510) Si-
cherstellung von Fahrzeugen durch die Polizei.

43.03

Die Durchführung der Sicherstellung von Sachen, die
von in Gewahrsam genommenen Personen mitgeführt
werden, richtet sich nach der Polizeigewahrsamsordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (RdErl. v. 27. 7. 1979,
SMBl. NRW. 20510).

44
Verwahrung (zu § 44)

44.0

Verwahrung i.S.d. § 44 ist die Aufbewahrung einer Sache
oder eines Tieres bei der Polizei oder bei Dritten im Auf-
trag der Polizei. Als Verwahrung gilt auch die Sicherstel-
lung einer Sache auf andere Art (z.B. durch Versiege-
lung). Ist die Sicherstellung im Straf- oder Bußgeldver-
fahren erfolgt, richtet sich die Verwahrung nach § 109
StPO. Einzelheiten ergeben sich aus dem RdErl. v. 24. 10.
1983 (SMBl. NRW. 20510) Behandlung von Verwahr-
stücken im Bereich der Polizei.

44.1 (zu Absatz 1)

44.11

Die Beschaffenheit einer Sache lässt deren Aufbe-
wahrung bei der Polizei insbesondere dann nicht zu,
wenn wegen der Größe oder des Gewichts des Gegen-
standes ein Transport undurchführbar ist oder wenn die
Sache nur unter besonderen technischen Sicherungsmaß-
nahmen, die der Polizei nicht möglich sind, gelagert wer-
den kann.

44.12

Die Aufbewahrung von Sachen oder Tieren bei der Poli-
zei ist unzweckmäßig, wenn nach den Umständen zu
erwarten ist, dass die erforderliche Art und Weise der
Aufbewahrung und die notwendigen Maßnahmen zu
deren Erhaltung Dritten ohne Gefährdung des Sicher-
stellungszweckes eher möglich sind als der Polizei. Dies
gilt insbesondere für die Verwahrung von Kraftfahr-
zeugen.

44.3 (zu Absatz 3)

Die Sorgfaltspflicht nach § 44 Abs. 3 Satz 1 gilt auch
dann, wenn die Polizei eine dritte Peron mit der Verwah-
rung beauftragt, es sei denn, dass diese von der berech-
tigten Person gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 benannt wird. Die
Pflicht, Wertminderungen vorzubeugen, erstreckt sich
insbesondere auf sachgerechte Lagerung, Wartung und
nötige Pflege sowie auf den Schutz gegen Beeinträchti-
gungen durch Dritte. Außergewöhnliche Schutzmaßnah-
men und Maßnahmen, deren Kosten den Wert der Sache
übersteigen, sind nicht erforderlich. Die Pflege der Sache
oder des Tieres kann der betroffenen Person selbst oder
einer von ihr beauftragten Person überlassen werden,
wenn der Zweck der Sicherstellung dadurch nicht ge-
fährdet wird.

45
Verwertung, Vernichtung (zu § 45)

45.0

Ist die Sicherstellung im Straf- oder Bußgeldverfahren
erfolgt, richtet sich die Verwertung der Sache nach § 111l
StPO oder nach Maßgabe eines Gerichtsbeschlusses.

45.1 (zu Absatz 1)

45.11

Unverhältnismäßig hoch sind Kosten, die den Wert der
Sache übersteigen. Übernimmt die betroffene Person die
Kosten, kommt eine Verwertung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2
nicht in Betracht. Unverhältnismäßig hohe Schwierigkei-
ten können sich aus dem Umfang oder der Beschaffenheit
der Sache ergeben, so z.B. bei Sachen, für die sich kein
Aufbewahrungsort oder keine Betreuung finden lässt.

45.12

Berechtigte Person i.S.d. § 45 Abs. 1 Nr. 4 ist außer dem
Eigentümer jede Person, die ein Recht zum Besitz der
Sache hat (z.B. als Mieter, Pächter, Entleiher, Pfand-
gläubiger). Die Jahresfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der
Sicherstellung.

45.13

§ 45 Abs. 1 Nr. 5 setzt voraus, dass die Sicherstellungs-
gründe endgültig entfallen sind und die berechtigte Per-
son und deren Aufenthaltsort der Polizei bekannt sind.
Der Begriff der berechtigten Person stimmt mit dem in
§ 45 Abs. 1 Nr. 4 überein. Sind der Polizei mehrere be-
rechtigte Personen bekannt, soll die Mitteilung jeder die-
ser Personen zugestellt werden. Die Frist ist so zu bemes-
sen, dass die berechtigte Person in der Lage ist der Auf-
forderung nachzukommen. Dabei ist vor allem auf die
Entfernung zwischen dem Wohnort der berechtigten Per-
son und dem Verwahrungsort und auf sonst bekannte
Umstände (z.B. Krankheit, Urlaub) Rücksicht zu neh-
men. Werden solche Umstände später bekannt, ist die
Frist ggf. neu zu bemessen. Kann die berechtigte Person
nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt wer-
den, ist eine Verwertung nach § 45 Abs. 1 Nr. 2 zulässig.

45.2 (zu Absatz 2)

Die Anhörung kann schriftlich oder mündlich durchge-
führt werden. Sie kann unterbleiben, wenn sich die be-
rechtigte Person nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
ermitteln lässt.

45.3 (zu Absatz 3)

Die Anordnung des freihändigen Verkaufs sowie dessen
Zeit und Ort sind der berechtigten Person mitzuteilen,
soweit Umstände und Zweck der Maßnahme es erlauben.

45.4 (zu Absatz 4)

Nach der Unbrauchbarmachung ist die Sache gemäß § 46
Abs. 1 an die Person herauszugeben, bei der sie sicherge-
stellt worden ist.

46
Herausgabe sichergestellter Sachen oder des Erlöses,
Kosten (zu § 46)

46.0

Ist die Sicherstellung im Straf- oder Bußgeldverfahren
erfolgt, richtet sich die Herausgabe der Sache nach
§ 111k StPO oder nach Maßgabe eines Gerichtsbeschlus-
ses.

46.1 (zu Absatz 1)

Die Herausgabe nach § 46 Abs. 1 Satz 1 ist dann nicht
möglich, wenn die Sache nicht bei einer bestimmten Per-
son sichergestellt worden ist und weder die berechtigte
Person noch ihr Aufenthaltsort mit angemessenem Auf-
wand zu ermitteln sind. Machen mehrere Personen ihre
Berechtigung i.S.d. § 46 Abs. 1 Satz 2 glaubhaft, ist die
Sache unter Benachrichtigung der übrigen Personen an
diejenige herauszugeben, deren Recht am stärksten er-
scheint.

46.4 (zu Absatz 4)

Ist die berechtigte Person i.S.d. § 46 Abs. 1 oder ihr Auf-
enthaltsort nicht bekannt oder nicht mit angemessenem
Aufwand zu ermitteln, kommt eine Verwertung nur über
§ 983 BGB in Betracht.

47
Vollzugshilfe (zu § 47)

47.1 (zu Absatz 1)

47.11

Behörden i.S.d. § 47 Abs. 1 sind insbesondere
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a) alle Stellen, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnehmen,

b) Gerichte,

c) Parlamentspräsidentinnen und Parlamentspräsiden-
ten.

47.12

Vollzugshilfe liegt nicht vor, wenn

die Polizei innerhalb eines bestehenden Weisungsverhält-
nisses Hilfe leistet,

die Hilfeleistung in einer Handlung besteht, die der Poli-
zei als eigene Aufgabe obliegt,

die Hilfeleistung in einer Handlung besteht, durch die
nicht in die Rechte von Personen eingegriffen wird.

47.2 (zu Absatz 2)

47.21

Die Zulässigkeit der Maßnahme, die durch die Vollzugs-
hilfe verwirklicht werden soll, richtet sich nach dem für
die ersuchende Behörde geltenden Recht. Diese Behörde
trägt daher die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit
der durchzusetzenden Maßnahme. Deshalb ist die Polizei
grundsätzlich nicht verpflichtet, die Rechtsmäßigkeit
dieser Maßnahme zu prüfen (vgl. aber die RdNrn. 49.2
und 49.3).

47.22

Hält die Polizei ein an sie gerichtetes Ersuchen für nicht
zulässig, teilt sie das der ersuchenden Behörde mit. Be-
steht diese auf der Vollzugshilfe, entscheidet über die
Verpflichtung zur Vollzugshilfe die gemeinsame Auf-
sichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht besteht, die
für die Polizei zuständige Aufsichtsbehörde. Dulden die
Gesamtumstände nach Auffassung der ersuchenden Be-
hörde keinen Aufschub bis zur Entscheidung der Auf-
sichtsbehörde, hat die Polizei dem Ersuchen zu ent-
sprechen und unverzüglich ihrer Aufsichtsbehörde zu be-
richten.

47.23

Die Polizei darf die Vollzugshilfe nicht deshalb verwei-
gern, weil sie die beabsichtigte Maßnahme für unzweck-
mäßig hält.

47.24

Die Durchführung der Vollzugshilfe richtet sich nach
dem für die Polizei geltenden Recht. Die Polizei trägt die
Verantwortung für die Art und Weise der Anwendung des
unmittelbaren Zwanges. Im Übrigen sind Beanstandun-
gen an die ersuchende Behörde weiterzuleiten; hiervon ist
die betroffene Person zu unterrichten.

47.25

Wird die Polizei aufgrund eines Vollzugshilfeersuchens
tätig, soll sie das nach außen zu erkennen geben, sofern es
nicht offensichtlich ist.

47.3 (zu Absatz 3)

Die Verpflichtung zur Amtshilfe ergibt sich aus Artikel
35 Abs. 1 GG und den §§ 4 ff. VwVfG NRW. Wegen der
Gewährung des erforderlichen persönlichen Schutzes an-
derer Vollzugsdienstkräfte und des Schutzes ihrer Voll-
streckungsmaßnahmen vgl. § 65 Abs. 2 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVG NRW). Vergleichbare Regelungen enthalten
z.B. die §§ 758 Abs. 3 und 759 ZPO.

49
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung (zu § 49)

49.1 (zu Absatz 1)

Die ersuchende Behörde trägt gegenüber der Polizei die
Verantwortung für die Zulässigkeit der in Vollzugshilfe
durchgeführten Freiheitsentziehung. Daher hat die ersu-
chende Behörde grundsätzlich die richterliche Entschei-
dung herbeizuführen.

49.2 (zu Absatz 2)

Übersendet die ersuchende Behörde die richterliche Ent-
scheidung über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung
nicht oder bezeichnet sie den Rechtsgrund für diese Frei-
heitsentziehung nicht im Vollzugshilfeersuchen, hat die

Polizei die Vollzugshilfe zu verweigern. Das gilt nicht,
wenn die ersuchende Behörde darlegt, dass eine Frei-
heitsentziehung ohne vorherige richterliche Entschei-
dung zulässig ist und diese wegen der Dringlichkeit der
Maßnahmen sofort durchgeführt werden muss.

49.3 (zu Absatz 3)

Die Prüfung nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 obliegt der ersuchen-
den Behörde. Die Polizei hat der ersuchenden Behörde
unverzüglich alle Anhaltspunkte mitzuteilen, die für ei-
nen Wegfall des Grundes der Freiheitsentziehung spre-
chen. Erhält die Polizei sichere Kenntnis vom Wegfall des
Grundes und ist die ersuchende Behörde nicht erreichbar,
hat die Polizei die festgehaltene Person zu entlassen.

50
Zulässigkeit des Verwaltungszwanges (zu § 50)

50.1 (zu Absatz 1)

Rechtsmittel gegen Verwaltungsakte haben u.a. keine
aufschiebende Wirkung, wenn es sich um unaufschiebba-
re Anordnungen und Maßnahmen von Polizeivollzugsbe-
amten gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) handelt und das Verwaltungsge-
richt nicht gemäß § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende
Wirkung des Rechtsmittels angeordnet hat.

50.2 (zu Absatz 2)

Die Anwendung des Verwaltungszwanges ohne voraus-
gehenden Verwaltungsakt (sofortiger Vollzug) ist nur
zulässig, wenn ein fiktiver Verwaltungsakt rechtmäßig
wäre.

51
Zwangsmittel (zu § 51)

51.1 (zu Absatz 1)

Die zulässigen Zwangsmittel sind in § 51 Abs. 1 ab-
schließend aufgezählt. Mit anderen Zwangsmaßnahmen
dürfen Verwaltungsakte nicht durchgesetzt werden.

52
Ersatzvornahme (zu § 52)

52.1 (zu Absatz 1)

Eine Ersatzvornahme liegt auch vor, wenn die Polizei die
vertretbare Handlung selbst ausführt. Vertretbar ist eine
Handlung, wenn sie nicht nur von der betroffenen Person
persönlich (z.B. durch Abgabe einer Erklärung), sondern
ohne Änderung ihres Inhalts auch von einer anderen vor-
genommen werden kann. Die Vorschrift ermächtigt die
Polizei nicht, eine andere Person hoheitlich zur Ausfüh-
rung der Ersatzvornahme zu verpflichten; eine solche Be-
fugnis kann sich im Ausnahmefall aus § 8 in Verbindung
mit § 6 ergeben.

53
Zwangsgeld (zu § 53)

53.0

Die Festsetzung eines Zwangsgeldes durch die Polizei
kommt, außer zur Durchsetzung eines Rückkehrverbotes
gemäß § 34 a und ggf. zur Durchsetzung einer Platzver-
weisung gemäß § 34 Abs. 2, nur in seltenen Fällen in Be-
tracht, da mit diesem Zwangsmittel die Gefahr von der
Polizei in aller Regel nicht rechtzeitig abgewehrt werden
kann.

53.1 (zu Absatz 1)

Das Zwangsgeld muss in bestimmter Höhe festgesetzt
werden (also nicht z.B. „bis zu 300 Euro“). Dabei sind
Dauer und Umfang des pflichtwidrigen Verhaltens
(erster Verstoß oder Wiederholungsfall), die finanzielle
Leistungsfähigkeit der betroffenen Person und die Be-
deutung der Angelegenheit zu berücksichtigen.

53.3 (zu Absatz 3)

§ 53 Abs. 3 Satz 3 verdeutlicht die einschränkende Aus-
legung des Grundsatzes des Satzes 2 in Anlehnung an
§ 60 Abs. 3 Satz 2 VwVG NRW, so dass eine nachträgli-
che Beitreibung des Zwangsgeldes bei dem Zuwiderhan-
deln gegen eine Duldungs- oder Unterlassungspflicht
durchführbar ist.
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54
Ersatzzwangshaft (zu § 54)

54.1 (zu Absatz 1)

Das Zwangsgeld ist dann uneinbringlich, wenn die
Beitreibung ohne Erfolg versucht worden ist oder wenn
offensichtlich ist, dass sie keinen Erfolg haben wird.

55
Unmittelbarer Zwang (zu § 55)

55.1 (zu Absatz 1)

55.11

Der Begriff des unmittelbaren Zwanges ist in § 58 defi-
niert. Unmittelbarer Zwang kommt vor allem zur Durch-
setzung unvertretbarer Handlungen, Duldungen und
Unterlassungen in Betracht, erforderlichenfalls auch
zum Anhalten von Personen gemäß § 9 Abs. 1 Satz 2, § 12
Abs. 2 Satz 2 oder § 25 Abs. 2.

55.12

Andere Zwangsmittel sind auch dann unzweckmäßig,
wenn sie der betroffenen Person einen größeren Nachteil
verursachen würden als die Anwendung unmittelbaren
Zwanges.

55.2 (zu Absatz 2)

Für die Erzwingung von Angaben kommt nur ein
Zwangsgeld in Betracht (vgl. RdNr. 10.3).

56
Androhung der Zwangsmittel (zu § 56)

56.1 (zu Absatz 1)

Eine schriftliche Androhung ist z.B. dann nicht möglich,
wenn durch die dadurch bewirkte Verzögerung der An-
wendung des Zwangsmittels die Gefahr nicht rechtzeitig
abgewehrt würde.

56.5 (zu Absatz 5)

Bei der Androhung des Zwangsgeldes ist darauf hinzu-
weisen, dass das Verwaltungsgericht auf Antrag der Poli-
zei Ersatzzwangshaft anordnen kann, wenn das Zwangs-
geld uneinbringlich ist.

57
Rechtliche Grundlagen (zu § 57)

57.0

Die §§ 57 bis 66 gelten sowohl für die Gefahrenabwehr
als auch für die Verfolgung von Straftaten und Ord-
nungswidrigkeiten, soweit die StPO keine Regelung über
unmittelbaren Zwang enthält.

57.1 (zu Absatz 1)

Der Hinweis auf die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes
gilt insbesondere für die Beachtung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit und die Ausübung des pflichtgemä-
ßen Ermessens (vgl. die §§ 2 und 3).

58
Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen (zu § 58)

58.1 (zu Absatz 1)

Die drei Formen des unmittelbaren Zwanges sind ab-
schließend aufgeführt (vgl. RdNr. 51.1).

58.2 (zu Absatz 2)

Unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen ist
z.B. die Anwendung entsprechender Eingriffstechniken.
Auf Sachen wird unmittelbar körperlich eingewirkt z.B.
bei dem Eintreten einer Tür oder dem Einschlagen einer
Fensterscheibe.

58.3 (zu Absatz 3)

58.31

Die Aufzählung ist beispielhaft. Auch andere Gegenstän-
de können als Hilfsmittel der körperlichen Gewalt in Be-
tracht kommen, jedoch muss ihre Wirkung in einem an-
gemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Erfolg ste-
hen.

58.32

Sprengmittel dürfen gemäß § 66 Abs. 4 nur gegen Sachen
angewendet werden. Zur Ablenkung von Störern be-
stimmte pyrotechnische Mittel (Irritationsmittel) sind
keine Sprengmittel.

58.33

Wegen der Anwendung von Fesseln vgl. § 62.

58.34

Als technische Sperren zum Absperren von Straßen, Plät-
zen oder anderem Gelände kommen z.B. Fahrzeuge, Con-
tainer, Sperrgitter, Sperrzäune, Seile, Stacheldraht und
Nagelböden in Betracht.

58.35

Diensthunde müssen für ihre Verwendung besonders
abgerichtet sein. Der Einsatz darf nur durch dafür aus-
gebildete Polizeivollzugsbeamtinnen oder -beamte er-
folgen.

58.36

Reiz- und Betäubungsstoffe dürfen nur gebraucht wer-
den, wenn der Einsatz körperlicher Gewalt oder anderer
Hilfsmittel keinen Erfolg verspricht und wenn durch den
Einsatz dieser Stoffe die Anwendung von Waffen vermie-
den werden kann. Zu dem Gebrauch von Reiz- und Be-
täubungsstoffen gehört auch die Verwendung von Trä-
nengas- und Nebelkörpern. Der Einsatz barrikadebre-
chender Reizstoffwurfkörper oder barrikadebrechender
pyrotechnischer Mittel i.S.d. RdNr. 58.32 Satz 2 ist nur
unter den Voraussetzungen des Gebrauchs von Schuss-
waffen gegen Personen zulässig.

58.4 (zu Absatz 4)

58.41

Die Aufzählung der zugelassenen Waffen ist abschlie-
ßend.

58.42

Schläge mit Schlagstöcken sollen gegen Arme oder Beine
gerichtet werden, um schwerwiegende Verletzungen zu
vermeiden.

58.43

Wegen des Gebrauchs von Schusswaffen vgl. § 61 und die
§§ 63 ff.

59
Handeln auf Anordnung (zu § 59)

59.0

Die Vorschrift ist eine Sonderregelung gegenüber § 59 des
Landesbeamtengesetzes (LBG). Die Verpflichtung, die
Anordnung zu befolgen, wird nur eingeschränkt durch
§ 59 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2. Bedenken gegen die
Zweckmäßigkeit der Anordnung berühren die Gehor-
samspflicht nicht.

59.1 (zu Absatz 1)

59.11

Bei einem Einsatz von mehreren Polizeivollzugsbeamten
und -beamtinnen ist die Einsatzleiterin oder der Ein-
satzleiter befugt, unmittelbaren Zwang anzuordnen, ein-
zuschränken oder zu untersagen. Ist nicht bestimmt, wer
den Einsatz leitet, oder fällt die Einsatzleitung aus, ohne
dass eine Vertretung bestellt ist, tritt die anwesende Poli-
zeivollzugsbeamtin oder der anwesende Polizeivollzugs-
beamte mit dem höchsten Dienstrang an seine Stelle. Ist
nicht sofort feststellbar, wer das ist, darf jede anwesende
Polizeivollzugsbeamtin und jeder anwesende Polizeivoll-
zugsbeamte die Führung einstweilen übernehmen. Dies
ist bekannt zu geben.

59.12

Vor Beginn eines Einsatzes sind die Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamten über die sie betreffen-
den Weisungsverhältnisse zu unterrichten. Insbesondere
muss jeder eingesetzten Polizeivollzugsbeamtin und jedem
-beamten bekannt sein, wer den Einsatz leitet, wer die
Vertretung ausübt und wer sonst zu Weisungen befugt ist.

59.13

Die Befugnis höherer Vorgesetzter oder einer sonst dazu
berechtigten Person (z.B. eines Staatsanwalts), die An-
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wendung unmittelbaren Zwanges anzuordnen, einzu-
schränken oder zu untersagen, bleibt unberührt. Hin-
sichtlich der Anordnung unmittelbaren Zwanges durch
die Staatsanwaltschaft sind die Gemeinsamen Richtli-
nien der Justizminister/-senatoren und der Innenminis-
ter/-senatoren des Bundes und der Länder über die An-
wendung unmittelbaren Zwanges durch Polizeibeamte
auf Anordnung des Staatsanwalts (RiStBV Anlage A) zu
beachten.

59.14

Befinden sich die Anordnenden nicht am Ort des Voll-
zugs, dürfen sie unmittelbaren Zwang nur anordnen,
wenn sie sich ein so genaues Bild von den am Ort des
Vollzugs herrschenden Verhältnissen verschafft haben,
dass ein Irrtum über die Voraussetzungen der Anwen-
dung unmittelbaren Zwanges nicht zu befürchten ist. Än-
dern sich zwischen der Anordnung und ihrer Ausführung
die tatsächlichen Verhältnisse und können die Anordnen-
den vor der Ausführung nicht mehr verständigt werden,
entscheiden die am Ort leitenden Polizeivollzugsbeam-
tinnen und Polizeivollzugsbeamten über die Anwendung
unmittelbaren Zwanges. Die Anordnenden sind unver-
züglich hierüber zu verständigen.

60
Hilfeleistung für Verletzte (zu § 60)

60.0

Die Verpflichtung, Verletzten Beistand zu leisten und
ärztliche Hilfe zu verschaffen, ist vordringlicher als die
Beweissicherung und geht auch Berichtspflichten vor.

61
Androhung unmittelbaren Zwanges (zu § 61)

61.1 (zu Absatz 1)

61.11

Unmittelbarer Zwang darf nur angedroht werden, wenn
die Zulässigkeitsvoraussetzungen für seine Anwendung
gegeben sind. Die Androhung kann grundsätzlich in je-
der Form erfolgen; sie muss unmissverständlich sein. Die
im Leitfaden 371 (Eigensicherung) empfohlenen Siche-
rungshaltungen reichen allein nicht aus.

61.12

Der Schusswaffengebrauch wird in der Regel mündlich
angedroht durch den vernehmlichen Ruf: „Polizei! Keine
Bewegung – oder ich schieße!“ oder vor allem gegenüber
Fliehenden: „Polizei! Halt! – oder ich schieße!“ oder eine
ähnliche Aufforderung. Das Wort „Polizei“ kann im An-
ruf unterbleiben, wenn ohne weiteres erkennbar ist, dass
es sich um den Einsatz von Polizeivollzugsbeamtinnen
oder Polizeivollzugsbeamten handelt. Wenn die Umstän-
de es zulassen oder wenn Zweifel bestehen, ob die Person
den Anruf verstanden hat, ist er zu wiederholen. Der
Schusswaffengebrauch kann auch durch Lautsprecher
angedroht werden.

61.13

Ist eine mündliche Androhung des Schusswaffenge-
brauchs nicht möglich, weil z.B. die Entfernung zu groß
ist oder weil aus sonstigen Gründen anzunehmen ist, dass
der Anruf nicht verstanden wird oder verstanden worden
ist, können ein oder mehrere Warnschüsse abgegeben
werden. Warnschüsse sind so abzugeben, dass eine Ge-
fährdung Dritter ausgeschlossen ist.

61.14

Zwischen der Androhung der Zwangsmaßnahme und ih-
rer Anwendung soll eine den Umständen nach angemes-
sene Zeitspanne liegen.

61.15

Personen, gegen die nach Begründung des amtlichen Ge-
wahrsams unter den in § 64 Abs. 1 Nr. 4 genannten Vo-
raussetzungen von der Schusswaffe Gebrauch gemacht
werden darf, sollen zu Beginn des Gewahrsams darauf
hingewiesen werden. Um einen Schusswaffengebrauch
zu vermeiden, ist auf eine sorgfältige Sicherung dieser
Personen zu achten. Das gilt vor allem bei Transporten.
Die Belehrung ersetzt nicht die Androhung des Schuss-
waffengebrauchs im Einzelfall.

61.3 (zu Absatz 3)

61.31

Zwischen der wiederholten Androhung des Schusswaf-
fengebrauchs gegen Personen in einer Menschenmenge
und dem Gebrauch der Schusswaffe soll so viel Zeit ver-
streichen, dass sich insbesondere Unbeteiligte aus der
Menge entfernen können; vgl. auch RdNr. 65.2.

61.32

Die Androhung hat grundsätzlich durch Lautsprecher zu
erfolgen. Ihr soll alsdann durch Warnschüsse oder auf
andere unmissverständliche Weise Nachdruck mit dem
Ziel verliehen werden, letztlich den Schusswaffen-
gebrauch auf Personen in der Menschenmenge zu ver-
meiden.

62
Fesselung von Personen (zu § 62)

62.01

Widerstand leistet i.S.d. § 62 Satz 1 Nr. 1, wer sich einer
polizeilichen Anordnung aktiv widersetzt; passives Ver-
halten (z.B. Stehenbleiben, Fallenlassen) reicht hierfür
nicht aus.

62.02

Für die Fesselung sollen die hierfür vorgesehenen Hilfs-
mittel der körperlichen Gewalt verwendet werden. Sind
diese nicht vorhanden oder reichen sie nicht aus, sind an-
dere Maßnahmen zu treffen, die eine ähnliche Behinde-
rung wie Fesseln gewährleisten. Es ist darauf zu achten,
dass gesundheitliche Schäden (z.B. durch Blutstauung
oder extreme Temperaturen) nicht eintreten.

62.03

Mehrere Personen sollen nicht zusammengeschlossen
werden, wenn ein Nachteil für Ermittlungen in einer
Strafsache zu befürchten ist, durch die Zusammenschlie-
ßung die Gesundheit eines der Betroffenen gefährdet
wird oder dies eine erniedrigende Behandlung bedeutet.
Männer und Frauen sind möglichst nicht zusammenzu-
schließen.

63
Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch
(zu § 63)

63.1 (zu Absatz 1)

63.11

Der Schusswaffengebrauch gegen Personen ist die
schwerwiegendste Maßnahme des unmittelbaren Zwan-
ges. Daher sind vorher Rechtmäßigkeit und Verhältnis-
mäßigkeit besonders sorgfältig zu prüfen. Bestehen
rechtliche oder tatsächliche Zweifel, ob die Vorausset-
zungen für den Schusswaffengebrauch vorliegen, ist von
der Schusswaffe kein Gebrauch zu machen.

63.12

Auch der Schusswaffengebrauch gegen Sachen ist auf
das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. Ein
Schusswaffengebrauch gegen Sachen liegt nicht vor,
wenn mit Wahrscheinlichkeit damit gerechnet werden
muss, dass hierdurch Personen verletzt werden. Der
Schusswaffengebrauch gegen Kraftfahrzeuge ist daher in
der Regel nur unter den Voraussetzungen des Schusswaf-
fengebrauchs gegen Personen zulässig. Diese müssen
gegenüber jeder im Fahrzeug befindlichen Person vorlie-
gen, es sei denn, dass ein Fall des § 63 Abs. 4 Satz 2 vor-
liegt. Beim Schusswaffengebrauch gegen ein Kraftfahr-
zeug ist anzustreben, das Fahrzeug fahrunfähig zu ma-
chen, weil hierdurch in der Regel der Zweck der Maß-
nahme erreicht werden kann. Vom Schusswaffenge-
brauch ist abzusehen, wenn das Fahrzeug erkennbar ex-
plosive oder ähnliche gefährliche Güter befördert oder
nach seiner Kennzeichnung zur Beförderung solcher Gü-
ter bestimmt ist. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn
durch die Weiterfahrt größere Gefahren zu entstehen dro-
hen als durch den Schusswaffengebrauch.

63.13

Der Schusswaffengebrauch gegen Tiere ist zulässig, wenn
von ihnen eine Gefahr ausgeht (sie insbesondere Men-
schen bedrohen) und die Gefahr nicht auf andere Weise
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zu beseitigen ist. Verletzte oder kranke Tiere dürfen nur
getötet werden, wenn die Befürchtung besteht, dass sie
sonst unter Qualen verenden würden, und weder Eigen-
tümer bzw. Tierhalter noch ein Tierarzt oder Jagdaus-
übungsberechtigte kurzfristig zu erreichen sind.

63.2 (zu Absatz 2)

63.21

Um angriffs- oder fluchtunfähig zu machen, ist, wenn die
Umstände es zulassen, auf die Beine zu zielen, vor allem
bei Fliehenden.

63.22

Die Regelung in § 63 Abs. 2 schließt zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person
als ultima ratio der Zwangsanwendung auch einen ge-
zielten Schuss auf die angreifende Person ein, der nach
aller Erfahrung sofort tödlich wirkt (vgl. auch § 7).

63.3 (zu Absatz 3)

Bestehen Zweifel, ob jemand noch im Kindesalter ist, ist
davon auszugehen, dass es sich um ein Kind handelt.

63.4 (zu Absatz 4)

Der Schusswaffengebrauch ist grundsätzlich verboten,
wenn durch ihn eine unbeteiligte Person mit hoher Wahr-
scheinlichkeit gefährdet wird. Es ist nicht nur auf Fuß-
gänger, sondern auch auf fahrende und haltende Fahr-
zeuge mit Insassen sowie auf Wohnungen und Geschäfte
zu achten. Kann die Schussrichtung wegen der örtlichen
Verhältnisse (insbesondere Dunkelheit oder sonstige
Sichtbehinderungen) nicht überblickt werden, sind be-
sondere Vorsicht und Zurückhaltung geboten.

64
Schusswaffengebrauch gegen Personen (zu § 64)

64.01

Soweit es für den Schusswaffengebrauch nach § 64
darauf ankommt, ob eine rechtswidrige Tat ein Verbre-
chen oder ein Vergehen darstellt, richtet sich dies gemäß
§ 12 StGB nach der für die Straftat angedrohten Min-
deststrafe. Hierbei ist nur der Regelstrafrahmen maßge-
bend. Schärfungen und Milderungen nach dem Allgemei-
nen Teil des StGB (z.B. bei Versuch, Beihilfe, verminder-
ter Schuldfähigkeit) oder für besonders schwere (vgl. die
§§ 243, 263 Abs. 3 oder 266 Abs. 2 StGB) oder minder
schwere Fälle (vgl. § 225 Abs. 4 oder § 226 Abs. 3 StGB)
bleiben außer Betracht.

64.02

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Ver-
deckung einer Straftat gemäß § 315 b Abs. 3 i.V. m. § 315
Abs. 3 StGB stellt ein Verbrechen i.S.d. § 12 Abs. 1 und
Abs. 3 StGB dar. Von einer Verdeckungstat kann im Rah-
men einer Flucht vor der Polizei in der Regel nur ausge-
gangen werden, wenn der Verdacht besteht, dass die Per-
son vor der Flucht eine andere Straftat begangen hat. Ein
gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr nach § 315 b
StGB im Rahmen einer Flucht vor der Polizei stellt regel-
mäßig keine „andere Straftat“ i.S.d. § 315 Abs. 3 StGB
dar, es sei denn, es ist zwischen mehreren Eingriffen in
den Straßenverkehr zu einer deutlichen zeitlichen Zäsur
gekommen.

64.1 (zu Absatz 1)

64.11

Die Berechtigung zum Schusswaffengebrauch nach § 64
Abs. 1 Nr. 1 setzt mindestens die Gefahr einer schwer-
wiegenden Körperverletzung voraus.

64.12

Die zu verhindernde Straftat i.S.d. § 64 Abs. 1 Nr. 2 muss
unmittelbar bevorstehen. Insoweit genügt das bloße Be-
stehen einer Gefahr i.S.d. § 8 Abs. 1 nicht. Die Verhinde-
rung der Fortsetzung bedeutet insbesondere die Verhin-
derung weiterer Tathandlungen oder bei Dauerdelikten
die Beendigung des strafbaren Zustandes. Die Handlung
muss sich den Umständen nach als Verbrechen oder als
ein Vergehen der genannten Art darstellen. Es kommt
also darauf an, wie die Polizeivollzugsbeamtin oder der

Polizeivollzugsbeamte die Situation unter Berücksichti-
gung aller im Augenblick gegebenen Erkenntnismöglich-
keiten beurteilt. Hierbei ist – obwohl die Notwendigkeit
zum schnellen Handeln gegeben ist – besonders sorgfältig
vorzugehen.

64.13

Auch in § 64 Abs. 1 Nr. 4b), 1. Alternative, müssen Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person
Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt.

65
Schusswaffengebrauch gegen Personen in einer Men-
schenmenge (zu § 65)

65.1 (zu Absatz 1)

Schwerwiegende Gewalttaten sind Straftaten, die unter
Anwendung von Gewalt begangen werden und besonders
hochwertige Rechtsgüter verletzen oder für die Allge-
meinheit lebensnotwendige Einrichtungen zerstören.
Hierunter fallen insbesondere Tötungsdelikte (§§ 211 und
212 StGB), gefährliche oder schwere Körperverletzungen
(§§ 224 und 226 StGB), gemeingefährliche Straftaten
(§§ 306 ff. StGB) oder Nötigung von Verfassungsorganen
unter Gewaltanwendung (§§ 105 und 106 StGB).

65.2 (zu Absatz 2)

In der Androhung (vgl. RdNr. 61.3) soll darauf hingewie-
sen werden, dass nicht Unbeteiligter ist, wer sich nicht
aus der Menschenmenge entfernt, obwohl ihm das mög-
lich ist.

66
Besondere Waffen, Sprengmittel (zu § 66)

66.4 (zu Absatz 4)

Sprengmittel sind gemäß § 58 Abs. 3 Hilfsmittel der kör-
perlichen Gewalt und kommen nur als Mittel der
Zwangsanwendung gegen Sachen in Betracht, z.B. zur
Beseitigung von Hindernissen bei schweren Unglücks-
fällen.

Meinen RdErl. v. 19. 4. 1991 – IV A 2/A 5 – 2001 hebe ich
auf.

– MBl. NRW. 2004 S. 82

632

Abrechnung der Landeskassen 
und der Landeshauptkasse 

– Landeshaushalt –

RdErl. d. Finanzministeriums v. 30. 12. 2003
– I 3 – 0071 – 24.1

Mein RdErl. v. 17.10.2003 (SMBl. NRW. 632) wird wie
folgt berichtigt und geändert:

1
In Nr. 2.1.3 Satz 1 ist das Wort „fünften“ durch das Wort
„vierten“ zu berichtigen.

2
In Nr. 3.2 wird in der tabellarischen Übersicht die Zeile 3
unterhalb der Tabellenüberschrift gestrichen. In der
Zeile 4 (alt) werden die Worte „Westfalen-Lippe“ durch
die Worte „Nordrhein-Westfalen“ ersetzt.

– MBl. NRW. 2004 S. 96
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7129
Messung, Beurteilung und Verminderung 

von Erschütterungsimmissionen

Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz – V-5 – 8829 (VNr. 6/03), 
d. Ministeriums für Verkehr, Energie 

und Landesplanung – IV 5 – 46-63 u.d. 
Ministeriums für Städtebau und Wohnen, 

Kultur und Sport 
– II A – 4-850.1 v. 4. 11. 2003

Der Gem. RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Natur-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, d. Minis-
teriums für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Ver-
kehr u.d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kul-
tur und Sport vom 31. 7. 2000 (SMBl. NRW. 7129) wird
wie folgt geändert:

In Nr. 2.2 erhalten die beiden letzten Absätze folgende
Fassung:

„Hinweise zur Beurteilung von Erschütterungseinwir-
kungen auf Menschen liefert auch die VDI-Richtlinie:

VDI 2057 „Einwirkung mechanischer Schwingungen auf
den Menschen“

Blatt 1 „Ganzkörper-Schwingungen“ (September 2002).

In ihrem Abschnitt 1.1 – Grundlagen, Allgemeines – wird
aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unter be-
stimmten Arbeits- und Umweltbedingungen gleiche
Schwingungsbelastungen verschiedene Wirkungen haben
können. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass
für bestimmte Situationen gesonderte Normen entwi-
ckelt worden sind, wie z.B. für Schwingungseinwirkun-
gen in Wohngebäuden (DIN 4150-2 und ISO 2631-2),
Schwingungen auf Schiffen (DIN ISO 6954) oder auf
Schienenfahrzeugen (ISO 10056).

Ferner heißt es im Abschnitt 6.2 – Beurteilung, Schwin-
gungswahrnehmung und Wohlbefinden:

„Das Kriterium „Wohlbefinden“ bei Schwingungsbelas-
tung ist nach der jeweils vorliegenden Situation zu beur-
teilen. So wird z.B. von einem Fahrer einer mobilen
Arbeitsmaschine eine höhere frequenzbewertete Be-
schleunigung aw(t) als „Wohlbefinden“ eingestuft als bei
einer Fahrt in einem Personenkraftwagen oder beim Auf-
enthalt in Gebäuden. Bei der Beurteilung von Ganzkör-
per-Schwingungen in Gebäuden sind DIN 4150-2 und
ISO 2631-2 zu beachten.“

Damit ist in der VDI-Richtlinie hinreichend klargestellt,
dass sich ihr Anwendungsbereich nicht auf die Beurtei-
lung von Erschütterungen in Wohngebäuden nach dem
Kriterium der erheblichen Belästigung im Sinne des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes bezieht.“

– MBl. NRW. 2004 S. 97

751
Richtlinie über die Gewährung von 
Zuwendungen aus dem Programm 

„Rationelle Energieverwendung und 
Nutzung unerschöpflicher 

Energiequellen“ (REN)
– Programmbereich „Breitenförderung“ –

RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport v. 22. 12. 2003 – II B 4-950.43 –

Der RdErl. des Ministeriums für Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport vom 3. 12. 2002 – II B 4 – 950.43 –

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus
dem REN-Programm „Rationelle Energieverwendung
und Nutzung unerschöpflicher Energiequellen“ (REN) –
Programmbereich „Breitenförderung“ – wird wie folgt
geändert:

In Nr. 7.1.1 Satz 1 wird das Datum „27. 1. 2003“ ersetzt
durch das Datum: „1. 3. 2004“.

– MBl. NRW. 2004 S. 97

7861
Richtlinien über die Gewährung von 

Zuwendungen zur Förderung 
der Diversifizierung der Tätigkeiten 

im landwirtschaftlichen 
und landwirtschaftsnahen Bereich

RdErl. des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
– II-7-2570.01 v. 9. 12. 2003

Der RdErl. vom 27. 9. 2000 – II A 4 – 2750.01 (SMBl.
NRW. 7861), zuletzt geändert durch RdErl. vom
11. 12. 2002 (MBl. NRW. 2003 S. 128) wird wie folgt
geändert: 

1
In Nr. 5.3 wird nach dem Wort „Zuschuss“ folgender Ab-
satz eingefügt: 

„Die Förderung von Investitionen, die nicht die Er-
zeugung, Verarbeitung oder Vermarktung von Anhang-I-
Erzeugnissen betreffen, erfolgt unter zusätzlicher Beach-
tung der in der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 vom
12. 1. 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen oder der in der
Verordnung (EG) Nr. 70/2001 vom 12. 1. 2001 über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staat-
liche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen vor-
gesehenen Regeln. Im Übrigen bleibt die Einhaltung der
Bedingungen dieses Förderungsgrundsatzes davon un-
berührt.

2
In Nr. 7.4.9 der Anlage 1 werden die Wörter „§ 1 EuroEG
NW“ ersetzt durch die Wörter „§ 247 Bürgerliches Ge-
setzbuch“.

3
Nach der Nr. 7.4.16 der Anlage 1 wird die folgende Nr. 7.5
angefügt: 

„7.5 Angaben zu den Förderungen mit der Begrenzung
nach De-minimis in den letzten 3 Jahren (nur ausfüllen,
sofern diese Förderung auch im Rahmen der „De-mini-
mis“-Beihilfe erfolgt) 

� In den letzten 3 Jahren habe ich keine „De-minimis“-
Beihilfen erhalten 

� In den letzten 3 Jahren wurden folgende „De-mini-
mis“-Beihilfen gewährt (die entsprechende Bescheini-
gung ist dem Antrag beigefügt): 
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4
In der Anlage 2 wird nach „8. Hinweise“ folgender Text
eingefügt: 

„Der Zuwendungsempfänger erhält eine De-minimis-
Beihilfe gemäß den Beihilferegeln der Europäischen
Union (Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Europäischen
Kommission vom 12. 1. 2001 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Bei-
hilfen, Amtsblatt der EG L 10 vom 13. 1. 2001), in Höhe
von _____ Euro. Die Gesamtsumme der einem Zuwen-
dungsempfänger gewährten De-minimis-Beihilfen darf
100.000 EUR bezogen auf einen Zeitraum von drei Jahren
nicht übersteigen.

Die als Anlage beigefügte De-minimis-Bescheinigung ist
vom Zuwendungsempfänger 10 Jahre aufzubewahren
und auf Anforderung der Europäischen Kommission, der
Bundesregierung, Landesverwaltung oder bewilligenden
Stelle innerhalb einer in der Anforderung festgesetzten
Frist vorzulegen. Wird die Bescheinigung nicht innerhalb
dieser Frist vorgelegt, entfällt rückwirkend die Bewilli-
gungsvoraussetzung und die Beihilfen können zuzüglich
Zinsen zurückgefordert werden.“ 

5
In der Anlage 2 wird in Nr. 8 nach den Wörtern „24. März
1977 (SGV. NRW. 73)“ folgender Text angefügt: 

„Angaben zur bisherigen De-minimis-Förderung gehören
zu den subventionserheblichen Tatsachen im Sinne des
§ 264 StGB.“

6
Die beiliegende Anlage 2 a wird am Ende der Anlage 2
eingefügt.
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Anlage 2 a 

 

 

            Der Direktor  Anlage zum Zuwendungsbescheid vom

der Landwirtschaftskammer  Datum Aktenzeichen  

   als Landesbeauftragter   

 

 

„De-minimis-Bescheinigung“ 

 

für das 

Unternehmen 

Unternehmer- 

nummer 

 

 

Bei der bewilligten Zuwendung handelt es sich um eine „De-minimis-Beihilfe“ im Sinne 

der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Europäischen Kommission vom 12. Januar 2001 

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „De-minimis-Beihilfen
1)

. Der 

maximal zulässige Gesamtbetrag solcher Beihilfen beträgt innerhalb von drei Jahren 

ab dem Zeitpunkt der ersten „De-minimis“-Beihilfe 100.000,00 EUR. Dieser Betrag 

umfasst alle Formen von öffentlichen Beihilfen (z.B. Zuschüsse, Beteiligungen, 

Darlehen, Bürgschaften), die als „De-minimis“-Beihilfe gewährt wurden und 

berührt nicht die Möglichkeit, dass der/die Empfänger/in sonstige von der Kommission 

genehmigte oder freigestellte Beihilfen erhält.  

 

Ihren Angaben im Antrag zufolge wurden in den letzten drei Jahren folgende „De-

minimis“-Beihilfen (als solche von der jeweiligen Bewilligungsbehörde im Bewilligungs-

bescheid bezeichnet) gewährt:  

 

Datum Zuwendungs- 

bescheid 

 

Zuwendungsgeber Aktenzeichen Fördersumme 

in EUR 

Subventionswert 

in EUR 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

Nach Abzug bereits erhaltener Subventionswerte vom Schwellenwert 100.000,00 EUR 

verbleibt eine Restfördermöglichkeit von                   EUR. 

 

Die jetzt mit Bescheid vom erfolgte Bewilligung  

war daher zu kürzen auf: konnte ungekürzt erfolgen mit: 

 

Fördersumme in EUR  Fördersumme in EUR 

 

Subventionswert in EUR  Subventionswert in EUR 

 

 

                                                 

1)
  Amtsblatt der EG L 10 vom 13.01.2001 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 23. Januar 2004100

- 2 - 

 

Die Höhe der Ihnen tatsächlich gezahlten Beihilfen/Subventionswerte wird nach Vor-

lage des Verwendungsnachweises im Auszahlungsbescheid festgesetzt, der 

Bestandteil dieser Bescheinigung wird.  

 

 

 

 

   

Ort, Datum  Unterschrift  

 

 

 

Hinweise: 

 

Diese Bescheinigung ist  

 

- 10 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren und auf Anforderung der 

Europäischen Kommission, der Bundesregierung, Landesverwaltung oder 

bewilligenden Stelle auf deren Anforderung innerhalb von einer Woche oder einer 

in der Anforderung festgesetzten längeren Frist vorzulegen. Wird die 

Bescheinigung innerhalb der Frist nicht vorgelegt, entfällt rückwirkend die 

Bewilligungsvoraussetzung und die Beihilfen zuzüglich Zinsen werden 

zurückgefordert 

 

- bei zukünftigen Beantragungen als Nachweis für die vergangenen „De-minimis-

Beihilfen“ vorzulegen.  

 

– MBl. NRW. 2004 S. 97
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793
Muster und Gebühren für Fischereischeine, 

Fischereiabgabe

RdErl. d. Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft 

und Verbraucherschutz 
– III-5 – 760.51.00.00 v. 10. 12. 2003

Der RdErl. des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung
und Landwirtschaft v. 18. 7. 1995 (MBl. NRW. S. 1265)
wird wie folgt geändert:

1
Nach Nummer 1.1 wird folgende Nummer 1.2 eingefügt:

„Der Sonderfischereischein ist nach dem beigefügten
Muster I a anzufertigen. Er besteht aus einer Doppel-
karte aus haltbarem umweltfreundlichem Papier in gel-
ber Farbe. Er kann als Jahresfischereischein bis zu fünf
Jahren, als Fünfjahresfischereischein bis zu 25 Jahren
verwendet werden.“

2
Die bisherigen Nummern 1.2 bis 1.4 werden die Num-
mern 1.3 bis 1.5.

3
In der neuen Nummer 1.4 werden die Wörter „gemäß 1.2“
gestrichen.

4
Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„Gebühren werden erhoben nach der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung (SGV. NRW. 2011) in der
jeweils geltenden Fassung.“

5
Nummer 5.1 wird wie folgt gefasst:

„Mit der Gebühr für den Fischereischein wird eine
Fischereiabgabe in gleicher Höhe erhoben.“

6
In der Anlage 1 wird am Ende das im Anhang beigefügte
Muster I a angehangen.

7
In Anlage 3 wird in der Tabelle des Musters III, eine
Spalte nach der 4. Spalte „Jugendfischereischein“ einge-
fügt, die „Sonderfischereischein 1 Jahr/5 Jahre“ benannt
wird.

8
In Anlage 4 wird im Muster IV unter „Zahl der ausgege-
benen Fischereischeine für Ausländer“ folgender Text
eingefügt:

„Zahl der ausgegebenen Sonderfischereischeine für
1 Jahr/5 Jahre“.

Die Tabelle wird um diese Zeile verlängert.
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II.

Kassenzahnärztliche Vereinigung 
Westfalen-Lippe

Ausfertigung der 
Festsetzung 

des Verwaltungskostenbeitrages 
für das Haushaltsjahr 2004

Bek. d. Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe vom 17. 12. 2003

Die Vertreterversammlung der KZVWL hat in ihrer
Sitzung am 28. 11. 2003 beschlossen:

„Der Verwaltungskostenbeitrag für das Haushaltsjahr
2004 (Quartale IV/2003 bis III/2004 beträgt:

A. für abrechnende Mitglieder:

1. 0,9 % von IV/03 bis III/04 der über die KZVWL abge-
rechneten Leistungen, einschließlich Material- und
Laboratoriumskosten und

2. Festbetrag von EUR 153,39 je Quartal und je Zahnarzt
(zugelassene Vertragszahnärzte und Kieferorthopä-
den, Vertragszahnärzte der Ersatzkassen, ermächtigte
Zahnärzte und Kieferorthopäden),

3. Belegabrechner

a) Bei den Quartals-Abrechnungsarten (KCH und
Kfo) eine Kostenpauschale von EUR 0,26 pro 
Fall.

b) Für Belegabrechner der Abrechnungsart ZE wird
eine Kostenpauschale von EUR 1,03 pro Fall
erhoben.

B. Für außerordentliche nichtabrechnende Mitglieder
EUR 12,28 pro Quartal.“

Münster, den 17. Dezember 2003

Dr. Dietmar  G o r s k i

Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Konrad  K o c h

Vorsitzender der Vertreterversammlung

– MBl. NRW. 2004 S. 103

Ausfertigung 
der Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes 

der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe in der Fassung 
vom 8. 6. 1994, zuletzt geändert 

durch Beschluss der Vertreterversammlung 
der KZVWL am 7. Juni 2002

Bek. d. Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Westfalen- Lippe v. 17. 12. 2003

Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Westfalen-Lippe hat in ihrer Sitzung vom
28. November 2003 die Änderung des Honorarvertei-
lungsmaßstabes der KZVWL beschlossen:

„§ 4 des HVM wird gestrichen.

§ 5 des HVM wird gestrichen.

§ 8 des HVM wird gestrichen.

§ 9 des HVM wird gestrichen.

§ 10 des HVM wird gestrichen. 

§ 11 des HVM wird gestrichen.

aus § 6 wird § 4

aus § 7 wird § 5

aus § 12 wird § 6

aus § 13 wird § 7

aus § 14 wird § 8

aus § 15 wird § 9“

Münster, den 17. Dezember 2003

Dr. Dietmar  G o r s k i

Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Konrad  K o c h

Vorsitzender der 
Vertreterversammlung

– MBl. NRW. 2004 S. 103

Ausfertigung der Änderung der Anlage 
zum Honorarverteilungsmaßstab der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

Westfalen-Lippe in der Fassung 
vom 17. Mai 2003

Bek. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Westfalen-Lippe v. 17. 12. 2003

Die Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung vom
28.11.2003 folgende Änderung des § 10 der Anlage zum
HVM beschlossen:

„§ 10 Anrechnungsverfahren

Werden Leistungen nach Anwendung dieser Honorarver-
teilung geringer vergütet, sind diese Kürzungsbeträge auf
die Kürzungsbeträge im Rahmen der Wirtschaftlichkeits-
prüfung und Degression anzurechnen. Die Anrechnung
erfolgt nur, wenn die Kürzungsbeträge im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsprüfung und der Degression die gerin-
geren Vergütungen aus der Honorarverteilung nach die-
ser Anlage nicht berücksichtigt haben. Die Anrechnung
erfolgt nach Abschluss des Jahresausgleichsverfahrens
gemäß § 11.

Diese Änderung tritt zum 01.01.2003 in Kraft.“

Münster, den 17. Dezember 2003

Dr. Dietmar  G o r s k i

Vorsitzender des Vorstandes

Dr. Konrad  K o c h

Vorsitzender der Vertreterversammlung

– MBl. NRW. 2004 S. 103
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Landeswahlleiterin

Europawahl 2004
Wahlbekanntmachung der Landeswahlleiterin

Bek. d. Landeswahlleiterin v. 7. 1. 2004 
– 12/20-20.04.14 –

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem die Bundesregierung zum Tag der Hauptwahl
(Wahltag) für die Wahl der Abgeordneten des Europäi-
schen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland
Sonntag, den 13. Juni 2004, bestimmt hat (BGBl. 2003 I
S. 2766), fordere ich hiermit gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 der
Europawahlordnung – EuWO – auf, Wahlvorschläge
möglichst frühzeitig einzureichen.

Hierzu gebe ich Folgendes bekannt:

1
Geltungsbereich der Wahlvorschläge

Für die Europawahl können Listenwahlvorschläge für
ein Land oder als gemeinsame Liste für alle Länder auf-
gestellt werden (§ 2 Abs. 1 des Europawahlgesetzes –
EuWG –).

2
Wahlvorschlagsberechtigte

Wahlvorschläge können von Parteien und von sonstigen
mitgliedschaftlich organisierten, auf Teilnahme an der
politischen Willensbildung und Mitwirkung in Volksver-
tretungen ausgerichteten Vereinigungen mit Sitz, Ge-
schäftsleitung, Tätigkeit und Mitgliederbestand in den
Gebieten der Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(sonstigen politischen Vereinigungen) eingereicht werden
(§ 8 Abs. 1 EuWG). Die Entscheidung über die Einrei-
chung einer gemeinsamen Liste für alle Länder oder von
Listen für einzelne Länder trifft der Vorstand des
Bundesverbandes oder, wenn ein Bundesverband nicht
besteht, die Vorstände der nächstniedrigen Gebietsver-
bände im Wahlgebiet gemeinsam oder eine andere in der
Satzung des Wahlvorschlagsberechtigten hierfür vorge-
sehene Stelle (§ 8 Abs. 2 Satz 2 EuWG). Im Falle von Lis-
ten für einzelne Länder können die Wahlvorschlagsbe-
rechtigten in jedem Land nur eine Liste einreichen (§ 8
Abs. 2 Satz 1 EuWG).

3
Einreichung der Wahlvorschläge

Es müssen eingereicht werden (§ 11 Abs. 1 EuWG)

3.1

spätestens bis zum 6. April 2004, 18.00 Uhr, die gemein-
samen Listen für alle Länder beim

Bundeswahlleiter

Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

(Postanschrift: 65180 Wiesbaden),

3.2

spätestens bis zum 8. April 2004, 18.00 Uhr, die Listen für
das Land Nordrhein-Westfalen bei der 

Landeswahlleiterin des Landes Nordrhein-Westfalen

Innenministerium NRW

Haroldstraße 5, Zimmer 462

40213 Düsseldorf

(Postanschrift: 40190 Düsseldorf).

4
Inhalt und Form der Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge sollen nach den Mustern der Anlagen
12 und 13 EuWO in zwei Ausfertigungen – die zweite
Ausfertigung ohne Anlagen – eingereicht werden. Sie
müssen enthalten

4.1

als Wahlvorschlag einer Partei den Namen der einrei-
chenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwendet, auch diese. Die Partei kann den Namen und
die Kurzbezeichnung ihres europäischen Zusammen-
schlusses anfügen;

4.2

als Wahlvorschlag einer sonstigen politischen Vereini-
gung den Namen und, sofern sie ein Kennwort verwen-
det, auch dieses. Die Vereinigung kann den Namen und
die Kurzbezeichnung ihrer Mitgliedsvereinigung im
Wahlgebiet anfügen;

4.3

in erkennbarer Reihenfolge die Bewerberinnen und Be-
werber und, sofern Ersatzbewerberinnen und -bewerber
benannt sind, auch diese mit Familiennamen, Vornamen,
Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und An-
schrift, bei mehreren Wohnungen die der Hauptwohnung.

Sie sollen ferner Namen und Anschrift der Vertrauens-
person und der stellvertretenden Vertrauensperson ent-
halten (§ 32 Abs. 1 EuWO).

5
Bewerber/innen und Ersatzbewerber/innen

Die Benennung als Bewerberinnen und Bewerber oder
Ersatzbewerberinnen und -bewerber in einem Wahlvor-
schlag ist an zwei Voraussetzungen geknüpft:

5.1

Die Bewerberinnen und Bewerber oder Ersatzbewerbe-
rinnen und -bewerber müssen wählbar sein (§ 6b EuWG).
Wählbar ist, wer am Wahltage Deutsche oder Deutscher
im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist
und das 18. Lebensjahr vollendet hat 

oder 

wer Unionsbürgerin oder -bürger ist, in der Bundesrepu-
blik Deutschland eine Wohnung innehat oder sich sonst
gewöhnlich aufhält, am Wahltage die Staatsangehörig-
keit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union be-
sitzt und das 18. Lebensjahr vollendet hat (§ 6b Abs. 1
und 2 EuWG).

Auf die in § 6b Abs. 3 und 4 EuWG genannten Aus-
schlussgründe für die Wählbarkeit wird hingewiesen.

Nach § 6c EuWG kann sich niemand gleichzeitig in der
Bundesrepublik Deutschland und in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) zur Wahl be-
werben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher kann als Bewerberin
oder Bewerber bzw. Ersatzbewerberin oder -bewerber in
einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wenn sie/er
nicht gleichzeitig in einem anderen Mitgliedstaat der EU
als Bewerberin oder Bewerber benannt ist (§ 9 Abs. 3
Satz 1 EuWG). Vorrang hat also die Bewerbung in einem
anderen Mitgliedstaat.

5.2

Die Bewerberinnen und Bewerber oder Ersatzbewerbe-
rinnen und -bewerber müssen in einer besonderen oder
allgemeinen Vertreterversammlung der Partei oder der
sonstigen politischen Vereinigung oder in einer Mitglie-
derversammlung zur Wahl der Bewerberinnen und Be-
werber hierzu gewählt worden sein (§ 10 Abs. 1 und 7
EuWG).

In einer gemeinsamen Liste für alle Länder können Be-
werberinnen und Bewerber oder Ersatzbewerberinnen
und -bewerber nur in einem Wahlvorschlag benannt wer-
den; dabei kann eine Bewerberin bzw. ein Bewerber zu-
gleich als Ersatzbewerberin bzw. -bewerber benannt
werden.
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Eine Bewerberin oder ein Bewerber in einer Liste
für ein Land kann auch noch als Bewerberin oder Be-
werber in einer Liste derselben/desselben Wahlvor-
schlagsberechtigten für ein weiteres Land benannt wer-
den; sofern eine Bewerberin oder ein Bewerber nur in
einem Wahlvorschlag benannt ist, kann sie/er in diesem
zugleich als Ersatzbewerberin bzw. -bewerber benannt
werden.

Eine Ersatzbewerberin oder ein Ersatzbewerber kann in
einem Wahlvorschlag nicht mehrfach als solche bzw. sol-
cher benannt werden. Bewerberinnen, Bewerber, Ersatz-
bewerberinnen und Ersatzbewerber können nur vorge-
schlagen werden, wenn sie ihre Zustimmung dazu
schriftlich erteilt haben. Die Zustimmung ist unwider-
ruflich (§ 9 Abs. 3 EuWG). Sie ist nach dem Muster der
Anlage 15 EuWO abzugeben.

6
Vertreter- und Mitgliederversammlungen

6.1

Besondere Vertreterversammlung ist eine Versammlung
von Parteivertreterinnen und -vertretern oder von Vertre-
terinnen und Vertretern der sonstigen politischen Verei-
nigung, die für die Aufstellung der Bewerberinnen und
Bewerber sowie ggf. Ersatzbewerberinnen und -bewer-
ber für die Europawahl gewählt worden ist.

6.2

Allgemeine Vertreterversammlung ist eine Versammlung
von Parteivertreterinnen und -vertretern oder von Vertre-
terinnen und Vertretern der sonstigen politischen Verei-
nigung, die nach der Satzung der Partei oder der sonsti-
gen politischen Vereinigung allgemein für bevorstehende
Wahlen gewählt worden ist.

Die Vertreterinnen und Vertreter in der besonderen oder
allgemeinen Vertreterversammlung müssen unmittel-
bar aus der Mitte einer oder mehrerer Mitglieder-
versammlungen oder aus der Mitte von Vertreterver-
sammlungen gewählt worden sein, die ihrerseits ent-
weder aus der Mitte einer oder mehrerer Mitglieder-
versammlungen oder aus der Mitte einer oder mehrerer
dazwischengeschalteter Vertreterversammlungen hervor-
gegangen sind.

6.3

Mitgliederversammlung zur Wahl der Bewerberinnen
und Bewerber sowie ggf. der Ersatzbewerberinnen und 
-bewerber für eine gemeinsame Liste für alle Länder
und der Vertreter für eine Vertreterversammlung ist eine
Versammlung der Mitglieder der Partei oder der sonsti-
gen politischen Vereinigung, die im Zeitpunkt ihres Zu-
sammentritts in der Bundesrepublik Deutschland zum
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind.

Mitgliederversammlung zur Wahl der Bewerberinnen
und Bewerber sowie ggf. der Ersatzbewerberinnen und 
-bewerber für eine Liste für ein Land und der Vertreter
für eine Vertreterversammlung ist eine Versammlung der
Mitglieder der Partei oder der sonstigen politischen Ver-
einigung, die im Zeitpunkt ihres Zusammentritts in dem
betreffenden Land zum Europäischen Parlament wahlbe-
rechtigt sind (§ 10 Abs. 2 EuWG).

6.4

Die Vertreterinnen und Vertreter für die Vertreterver-
sammlungen und die Bewerberinnen und Bewerber
sowie ggf. die Ersatzbewerberinnen und -bewerber
werden in geheimer Abstimmung gewählt; dies gilt auch
für die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen
und Bewerber in dem Wahlvorschlag. Jede stimmbe-
rechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberechtigte Teil-
nehmer der Versammlung ist hierbei vorschlagsberech-
tigt. Den Bewerberinnen und Bewerbern ist Gelegenheit
zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in
angemessener Zeit vorzustellen. Die Wahlen der Vertre-
terinnen und Vertreter für die Vertreterversammlung
dürfen nicht früher als 18 Monate, die Wahlen der Be-
werberinnen und Bewerber sowie ggf. Ersatzbewerbe-
rinnen und -bewerber nicht früher als neun Monate vor
Beginn des Jahres durchgeführt sein, in dem die Wahl

des Europäischen Parlaments ansteht, also nicht vor
dem 1. Juli 2002 bzw. dem 1. April 2003 (§ 10 Abs. 3
EuWG).

Das Nähere über die Wahl der Vertreterinnen und Vertre-
ter für die Vertreterversammlungen, über die Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertre-
terversammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl
der Bewerberinnen und Bewerber sowie ggf. Ersatzbe-
werberinnen und -bewerber regeln die Parteien oder
sonstigen politischen Vereinigungen durch ihre Satzun-
gen (§ 10 Abs. 5 EuWG).

Über die Versammlung zur Aufstellung des Wahlvor-
schlages ist eine Niederschrift mit Angaben über Ort und
Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der er-
schienenen Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter
und Ergebnis der Abstimmung anzufertigen. Die Nieder-
schrift ist von der Leiterin bzw. dem Leiter der Ver-
sammlung und zwei von dieser bestimmten Teilnehme-
rinnen oder Teilnehmern sowie der Schriftführerin bzw.
dem Schriftführer zu unterzeichnen (§ 10 Abs. 6 EuWG,
Anlagen 17 und 18 EuWO). Außerdem haben die Leiterin
bzw. der Leiter der Versammlung und zwei von der Ver-
sammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder Teilnehmer
gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern,
dass die Anforderungen gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 bis 3
EuWG beachtet worden sind (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
EuWG, Anlage 19 EuWO).

7
Unterzeichnung der Wahlvorschläge

7.1

Eine Liste für ein Land ist von mindestens drei Mitglie-
dern des Vorstandes des Landesverbandes der oder des
Wahlvorschlagsberechtigten, darunter der oder dem Vor-
sitzenden oder der oder dem stellvertretenden Vorsitzen-
den, persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen.
Hat eine Wahlvorschlagsberechtigte bzw. ein Wahlvor-
schlagsberechtigter in dem Land keinen Landesverband
oder keine einheitliche Landesorganisation, so ist der
Wahlvorschlag von allen Vorständen der nächstniedrigen
Gebietsverbände, die im Bereich des Landes liegen, wie
vorstehend angegeben zu unterzeichnen. Die Unter-
schriften des einreichenden Vorstandes genügen, wenn
dieser innerhalb der Einreichungsfrist eine schriftliche
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände beibringt,
die von mindestens drei Mitgliedern dieser Vorstände,
darunter der bzw. dem Vorsitzenden oder der oder dem
stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet ist.

7.2

Eine gemeinsame Liste für alle Länder ist von mindes-
tens drei Mitgliedern des Vorstandes des Bundesverban-
des der oder des Wahlvorschlagsberechtigten, darunter
der oder dem Vorsitzenden oder der oder dem stellver-
tretenden Vorsitzenden, persönlich und handschriftlich
zu unterzeichnen. Hat eine Wahlvorschlagsberechtigte
bzw. ein Wahlvorschlagsberechtigter im Wahlgebiet kei-
nen Bundesverband oder keine einheitliche Bundesor-
ganisation, ist der Wahlvorschlag von allen Vorständen
der nächstniedrigen Gebietsverbände im Wahlgebiet
wie vorstehend angegeben zu unterzeichnen. Auch in
diesem Falle genügen die Unterschriften des einreichen-
den Vorstandes, wenn dieser innerhalb der Einrei-
chungsfrist eine schriftliche Vollmacht der anderen be-
teiligten Vorstände beibringt, die von mindestens drei
Mitgliedern dieser Vorstände, darunter der bzw. dem
Vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden
Vorsitzenden, persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet ist.

Wenn bei einer sonstigen politischen Vereinigung weder
ein Bundesverband noch ein Gebietsverband im Wahl-
gebiet vorhanden ist, ist der Wahlvorschlag von drei
Mitgliedern ihres obersten Vorstandes in einem der
übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, da-
runter der bzw. dem Vorsitzenden oder der oder dem
stellvertretenden Vorsitzenden, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen (§ 9 Abs. 4 EuWG, § 32
Abs. 2 EuWO).
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8
Unterstützungsunterschriften

Die Wahlvorschläge von Parteien und sonstigen politi-
schen Vereinigungen, die nicht im Europäischen Parla-
ment, im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag
seit deren letzter Wahl auf Grund eigener Wahlvorschlä-
ge im Wahlgebiet ununterbrochen mit mindestens fünf
Abgeordneten vertreten sind, 

8.1

müssen außerdem von Wahlberechtigten persönlich und
handschriftlich unterzeichnet sein, und zwar

8.1.1

gemeinsame Listen für alle Länder von 4 000 Wahlbe-
rechtigten,

8.1.2

Listen für das Land Nordrhein-Westfalen von 2000
Wahlberechtigten (§ 9 Abs. 5 EuWG).

8.2

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern
nach Anlage 14 EuWO unter Beachtung folgender Vor-
schriften zu erbringen (§ 32 Abs. 3 EuWO):

8.2.1

Die Formblätter werden auf Anforderung für gemeinsame
Listen für alle Länder vom Bundeswahlleiter, für Listen
für ein Land von der jeweiligen Landeswahlleiterin bzw.
dem jeweiligen Landeswahlleiter kostenfrei geliefert. Bei
der Anforderung ist der Name der oder des Wahlvor-
schlagsberechtigten und, sofern eine Kurzbezeichnung
oder ein Kennwort verwendet wird, auch die Kurzbezeich-
nung oder das Kennwort anzugeben und zu erklären, für
welches Land der Wahlvorschlag aufgestellt ist oder ob
der Wahlvorschlag für alle Länder aufgestellt ist. Die zu-
ständige Wahlleiterin oder der zuständige Wahlleiter hat
diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken. 

8.2.2

Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt per-
sönlich und handschriftlich unterschreiben. Neben der
Unterschrift sind Familienname, Vornamen, Geburtsda-
tum und Anschrift (Hauptwohnung) der Unterzeichnerin
oder des Unterzeichners anzugeben. Von nicht in der
Bundesrepublik Deutschland lebenden Wahlberechtigten
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und § 6 Abs. 2 EuWG) ist
auch die letzte Wohnung in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu bezeichnen oder anzugeben, dass sie noch nie für
eine Wohnung dort gemeldet waren; der Nachweis für die
Wahlberechtigung ist durch die Angaben gemäß Anlage 2
EuWO und durch Abgabe einer Versicherung an Eides
statt zu erbringen.

8.2.3

Unionsbürgerinnen und -bürger haben ergänzend zu ih-
rer Unterschrift eine Versicherung an Eides statt zum
Nachweis ihrer Wahlberechtigung nach Anlage 14 A
EuWO zu erbringen.

8.2.4

Für jede Unterzeichnerin und jeden Unterzeichner ist auf
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung ihrer
bzw. seiner Gemeindebehörde, bei der sie oder er im Wäh-
lerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass sie bzw. er
im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem Land wahlbe-
rechtigt ist. Eine gesonderte Bescheinigung des Wahl-
rechts hat die bzw. der Wahlvorschlagsberechtigte bei der
Einreichung des Wahlvorschlages mit der Unterstüt-
zungsunterschrift zu verbinden. Wer für eine andere bzw.
einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts bean-
tragt, muss nachweisen, dass die oder der Betreffende den
Wahlvorschlag unterstützt. Die Bescheinigung des Wahl-
rechts wird kostenfrei erteilt. Die Gemeindebehörde darf
für jede Wahlberechtigte und jeden Wahlberechtigten die
Bescheinigung des Wahlrechts nur einmal erteilen.

8.2.5

Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag
unterzeichnen.

8.2.6

Wahlvorschläge von Parteien und sonstigen politischen
Vereinigungen dürfen erst nach Aufstellung der Bewer-

berinnen und Bewerber durch eine Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleis-
tete Unterschriften sind ungültig.

9
Vertrauenspersonen

In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson
und eine stellvertretende Vertrauensperson bezeichnet
werden. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die erste Unter-
zeichnerin bzw. der erste Unterzeichner als Vertrauens-
person, die zweite bzw. der zweite als stellvertretende
Vertrauensperson (§ 9 Abs. 6 EuWG).

Soweit im Europawahlgesetz nichts anderes bestimmt
ist, sind nur die Vertrauensperson und die stellvertreten-
de Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, verbindli-
che Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Die Vertrauensperson und die stellver-
tretende Vertrauensperson können durch schriftliche Er-
klärung der Mehrheit der Unterzeichnerinnen und
Unterzeichner des Wahlvorschlages an die bzw. den für
die Einreichung des Wahlvorschlages zuständige Wahl-
leiterin bzw. zuständigen Wahlleiter abberufen und
durch andere ersetzt werden (§ 4 EuWG i.V. m. § 27
Abs. 5 und § 22 BWG).

10
Anlagen zum Wahlvorschlag

Entsprechend den vorbezeichneten Erfordernissen sind
der Erstausfertigung des Wahlvorschlages (s. Nr. 4) als
Anlagen beizufügen (s. § 32 Abs. 4 EuWO)

10.1

in jedem Fall

10.1.1

Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen und
Bewerber sowie Ersatzbewerberinnen und -bewerber
nach dem Muster der Anlage 15 EuWO, dass sie ihrer
Aufstellung zustimmen und für keinen anderen Wahlvor-
schlag ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerberin
und Bewerber oder Ersatzbewerberin und -bewerber ge-
geben haben oder ob sie ihrer Benennung als Bewerberin
oder Bewerber in einer weiteren Liste für ein Land zuge-
stimmt haben, und die Versicherung an Eides statt, dass
sie sich nicht in einem anderen Mitgliedstaat der Europä-
ischen Union bewerben; 

10.1.2

bei deutschen Bewerberinnen, Bewerbern, Ersatzbewer-
berinnen und -bewerbern Bescheinigungen der Gemein-
debehörden nach dem Muster der Anlage 16 EuWO, dass
die vorgeschlagenen Bewerberinnen, Bewerber, Ersatz-
bewerberinnen und -bewerber wählbar sind. Für Bewer-
berinnen, Bewerber, Ersatzbewerberinnen und -bewer-
ber, die keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutsch-
land innehaben und sich dort auch sonst nicht gewöhn-
lich aufhalten, erteilt das Bundesministerium des Innern
die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist bei der für den
Wohnort der Bewerberin bzw. des Bewerbers oder der Er-
satzbewerberin bzw. des Ersatzbewerbers zuständigen
diplomatischen oder berufskonsularischen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland, sonst unmittelbar un-
ter Vorlage der erforderlichen Nachweise beim Bundes-
ministerium des Innern zu beantragen. Die Bescheini-
gung der Wählbarkeit wird kostenlos erteilt;

10.1.3

bei Bewerberinnen, Bewerbern, Ersatzbewerberinnen
und -bewerbern aus anderen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union 

10.1.3.1

eine Bescheinigung des Herkunfts-Mitgliedstaates, dass
die Bewerberin bzw. der Bewerber oder die Ersatzbewer-
berin bzw. der Ersatzbewerber dort nicht von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist oder dass dort ein solcher Aus-
schluss nicht bekannt ist (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1b
EuWG, § 32 Abs. 4 Nr. 2 a EuWO),

106



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 4 vom 23. Januar 2004

10.1.3.2

eine Bescheinigung der zuständigen deutschen Gemein-
debehörde nach dem Muster der Anlage 16 A EuWO, dass
die Unionsbürgerin bzw. der Unionsbürger dort ihre bzw.
seine Wohnung oder ihren bzw. seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat und nicht von der Wählbarkeit ausge-
schlossen ist (§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1b EuWG, § 32 Abs. 4
Nr. 2a EuWO),

10.1.3.3

eine Versicherung an Eides statt nach dem Muster der
Anlage 16 B EuWO über die Staatsangehörigkeit, die An-
schrift in der Bundesrepublik Deutschland, die Gebiets-
körperschaft oder den Wahlkreis des Herkunfts-Mit-
gliedstaates, in dem die Bewerberin bzw. der Bewerber
oder die Ersatzbewerberin bzw. der Ersatzbewerber zu-
letzt eingetragen war, und darüber, dass sie bzw. er sich
nicht gleichzeitig in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union zur Wahl bewirbt (§ 11 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1c EuWG, § 32 Abs. 4 Nr. 2b EuWO);

10.1.4

eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschluss-
fassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in
der die Bewerberinnen und Bewerber sowie ggf. die Er-
satzbewerberinnen und -bewerber aufgestellt worden
sind und die Reihenfolge der Bewerberinnen und Bewer-
ber auf dem Wahlvorschlag festgelegt worden ist, mit den
nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EuWG vorgeschriebenen
Versicherungen an Eides statt; die Niederschrift soll nach
den Mustern der Anlagen 17 und 18 EuWO gefertigt, die
Versicherungen an Eides statt sollen nach dem Muster
der Anlage 19 EuWO abgegeben werden;

10.2

zusätzlich bei Wahlvorschlagsberechtigten, die nicht im
Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag oder
in einem Landtag seit deren letzter Wahl auf Grund eige-
ner Wahlvorschläge im Wahlgebiet ununterbrochen mit
mindestens fünf Abgeordneten vertreten sind,

10.2.1

die Unterschriften (Nr. 8) nach dem Muster der Anlage 14
EuWO mit den Bescheinigungen der Gemeindebehörden,
dass die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner wahlbe-
rechtigt sind, die zu ergänzen sind

10.2.1.1

bei Deutschen ohne Wohnung in der Bundesrepublik
Deutschland durch Angaben gemäß Anlage 2 EuWO so-
wie durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt und 

10.2.1.2

bei Unionsbürgerinnen und -bürgern durch Abgabe einer
Versicherung an Eides statt gemäß Anlage 14 A EuWO; 

10.2.2

die schriftliche Satzung und das Programm sowie eine
Ausfertigung der Niederschrift über die nach demokrati-
schen Grundsätzen durchgeführte Wahl der Mitglieder
des Vorstandes, der den Wahlvorschlag zu unterzeichnen
hat, mit den Namen und Anschriften der Vorstandsmit-
glieder.

11
Änderung eines Wahlvorschlags

Ein Wahlvorschlag kann nach Ablauf der Einreichungs-
frist nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der
Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauens-
person und nur dann geändert werden, wenn eine Bewer-
berin, ein Bewerber, eine Ersatzbewerberin oder ein Er-
satzbewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das
durch § 10 EuWG vorgeschriebene Aufstellungsverfahren
braucht in solchen Fällen nicht eingehalten zu werden;
der Unterschriften nach § 9 Abs. 5 EuWG bedarf es nicht.
Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahl-
vorschlages ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 12 Abs. 1
EuWG).

Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche
Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertreten-
den Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange
nicht über seine Zulassung entschieden ist. Ein nach § 9

Abs. 5 EuWG außerdem von Wahlberechtigten unter-
zeichneter Wahlvorschlag kann auch von der Mehrheit
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner durch eine
von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Er-
klärung zurückgenommen werden (§ 12 Abs. 2 EuWG).

12
Prüfung der Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge werden unverzüglich nach Eingang
von der Wahlleiterin bzw. dem Wahlleiter geprüft. Wer-
den Mängel festgestellt, so benachrichtigt die Wahlleite-
rin oder der Wahlleiter sofort die Vertrauensperson des
Wahlvorschlages und fordert sie auf, behebbare Mängel
rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungs-
frist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvor-
schläge behoben werden.

12.1

Gemäß § 13 Abs. 2 EuWG liegt ein gültiger Wahlvor-
schlag nicht vor, wenn

12.1.1

die Bezeichnung der bzw. des Wahlvorschlagsberechtig-
ten nach § 9 Abs. 1 EuWG fehlt,

12.1.2

die nach § 9 Abs. 4 und 5 EuWG erforderlichen gültigen
Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung
der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner nach § 32
Abs. 3 Nr. 2 Satz 3 und 4 sowie Nr. 3 EuWO fehlen, 

12.1.3

die nach § 11 Abs. 1 EuWG erforderliche Form oder Frist
nicht gewahrt ist, 

12.1.4

die nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 1a, 1b, 1c, 2 und 4
EuWG erforderlichen Erklärungen, Niederschriften, Ver-
sicherungen oder Unterlagen nicht vorgelegt oder abge-
geben sind.

12.2

Nach der Entscheidung über die Zulassung eines Wahl-
vorschlages (§ 14 EuWG) ist jede Mängelbeseitigung aus-
geschlossen (§ 13 Abs. 3 EuWG).

12.3

Gegen Verfügungen der Landeswahlleiterin im Mängel-
beseitigungsverfahren kann die Vertrauensperson eines
Wahlvorschlages den Landeswahlausschuss, gegen Ver-
fügungen des Bundeswahlleiters den Bundeswahlaus-
schuss anrufen (§ 13 Abs. 4 EuWG).

13
Zulassung der Wahlvorschläge

Am 16. April 2004 entscheiden 

13.1

über die Zulassung der Listen für das Land Nordrhein-
Westfalen:

der Landeswahlausschuss im Gebäude des Landtags,
Platz des Landtags 1, 40221 Düsseldorf,

13.2

über die Zulassung der gemeinsamen Listen für alle
Länder:

der Bundeswahlausschuss 

13.3

Zu den Sitzungen der Wahlausschüsse werden die Ver-
trauenspersonen der Wahlvorschläge geladen (§ 34 Abs. 1
und 8 EuWO). Außerdem werden Zeit, Ort und Gegen-
stand der Verhandlungen der Wahlausschüsse gemäß § 5
Abs. 3 i.V.m. § 79 Abs. 2 EuWO am Eingang des jeweili-
gen Sitzungsgebäudes bekannt gemacht.

13.4

Der Wahlausschuss hat Wahlvorschläge zurückzuweisen,
wenn sie
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13.4.1

verspätet eingereicht sind oder 

13.4.2

den Anforderungen nicht entsprechen, die durch das Eu-
ropawahlgesetz und die Europawahlordnung aufgestellt
sind, es sei denn, dass in diesen Vorschriften etwas ande-
res bestimmt ist.

13.5

Sind die Anforderungen nur hinsichtlich einzelner Be-
werber/innen oder Ersatzbewerber/innen nicht erfüllt, so
werden ihre Namen aus dem Wahlvorschlag gestrichen.
Teilt ein anderer Mitgliedstaat der EU die Wahlbewer-
bung einer Deutschen oder eines Deutschen mit, so ist de-
ren bzw. dessen Name aus dem Wahlvorschlag zu strei-
chen. An die Stelle einer gestrichenen Bewerberin oder
eines gestrichenen Bewerbers tritt deren bzw. dessen Er-
satzbewerberin oder -bewerber, sofern eine solche bzw.
ein solcher benannt ist (§ 14 Abs. 2 EuWG).

13.6

Der Wahlausschuss stellt die zugelassenen Wahlvorschlä-
ge mit den in § 32 Abs. 1 Satz 2 EuWO bezeichneten An-
gaben und mit der maßgebenden Reihenfolge der Bewer-
berinnen und Bewerber fest. 

13.7 

Geben die Namen mehrerer Wahlvorschlagsberechtigter,
deren Kurzbezeichnungen, Kennworte oder Anfügungen
im Land zu Verwechslungen Anlass, so fügt der Landes-
wahlausschuss einem Wahlvorschlag oder mehreren
Wahlvorschlägen Unterscheidungsbezeichnungen bei
(§ 34 Abs. 4 EuWO).

13.8

Weist der Landeswahlausschuss einen Wahlvorschlag
ganz oder teilweise zurück, so kann binnen drei Tagen
nach Bekanntgabe der Entscheidung in der Sitzung des
Landeswahlausschusses Beschwerde an den Bundes-
wahlausschuss eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt
sind die Vertrauensperson des Wahlvorschlages und die
Landeswahlleiterin, diese auch im Falle der Zulassung.
Die Beschwerde wird bei der Landeswahlleiterin schrift-
lich oder durch Erklärung zur Niederschrift erhoben
(§ 14 Abs. 4 EuWG, § 35 Abs. 1 Satz 1 EuWO).

14
Der Bundeswahlleiter macht die vom Bundeswahlaus-
schuss und von den Landeswahlausschüssen zugelasse-
nen Wahlvorschläge spätestens am 26. April 2004 öffent-
lich bekannt (§ 14 Abs. 5 EuWG, § 37 Abs. 1 EuWO).

15
Vordrucke für die Aufstellung der Wahlvorschläge

15.1

Die erforderlichen Vordrucke für die Aufstellung der ge-
meinsamen Listen für alle Länder werden vom Bundes-
wahlleiter beschafft und können bei ihm angefordert
werden (Anschrift s. Nr. 3.1). Es handelt sich um Vordru-
cke nach den Mustern der 

15.1.1

Anlage 13 (zu § 32 Abs. 1 EuWO): Gemeinsame Liste für
alle Länder

15.1.2

Anlage 14 (zu § 32 Abs. 3 EuWO): Formblatt für eine
Unterstützungsunterschrift für gemeinsame Listen für
alle Länder (s. hierzu auch Nr. 15.3)

15.1.3

Anlage 14 A (zu § 32 Abs. 3 EuWO): Versicherung an
Eides statt zum Nachweis der Wahlberechtigung eines
Unionsbürgers zur Vorlage bei der Gemeindebehörde
(Bescheinigung des Wahlrechts für Unterstützungsunter-
schriften)

15.1.4

Anlage 15 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 1 EuWO): Zustimmungser-
klärung von Bewerbern und Ersatzbewerbern

15.1.5

Anlage 16 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2 EuWO): Bescheinigung der
Wählbarkeit für Deutsche

15.1.6

Anlage 16 A (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2a EuWO): Bescheinigung
der Wohnung/des sonstigen gewöhnlichen Aufenthaltes
sowie des Nichtausschlusses von der Wählbarkeit für
Unionsbürger

15.1.7

Anlage 16 B (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2b EuWO): Versicherung
an Eides statt eines Unionsbürgers gemäß § 11 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1c des Europawahlgesetzes 

15.1.8

Anlage 18 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 EuWO): Niederschrift
über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstel-
lung der Bewerber und Ersatzbewerber für die gemeinsa-
me Liste für alle Länder 

15.1.9

Anlage 19 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 EuWO): Versicherung an
Eides statt zur Aufstellung der Bewerberinnen, Bewer-
ber, Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber

15.2

Die erforderlichen Vordrucke für die Aufstellung der Lis-
ten für das Land Nordrhein-Westfalen können ab sofort
bei mir angefordert werden (Anschrift s. Nr. 3.2). Es han-
delt sich um die Vordrucke nach den Mustern der

15.2.1

Anlage 12 (zu § 32 Abs. 1 EuWO): Liste für ein Land

15.2.2

Anlage 14 (zu § 32 Abs. 3 EuWO): Formblatt für eine
Unterstützungsunterschrift für Listen für ein Land (s.
hierzu auch Nr. 15.3)

15.2.3

Anlage 14 A (zu § 32 Abs. 3 EuWO): Versicherung an
Eides statt zum Nachweis der Wahlberechtigung eines
Unionsbürgers zur Vorlage bei der Gemeindebehörde
(Bescheinigung des Wahlrechts für Unterstützungsunter-
schriften)

15.2.4

Anlage 15 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 1 EuWO): Zustimmungser-
klärung von Bewerbern und Ersatzbewerbern 

15.2.5

Anlage 16 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2 EuWO): Bescheinigung der
Wählbarkeit für Deutsche 

15.2.6

Anlage 16 A (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2a EuWO): Bescheinigung
der Wohnung/des sonstigen gewöhnlichen Aufenthaltes
sowie des Nichtausschlusses von der Wählbarkeit für
Unionsbürger 

15.2.7

Anlage 16 B (zu § 32 Abs. 4 Nr. 2b EuWO): Versicherung
an Eides statt eines Unionsbürgers gemäß § 11 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1c des Europawahlgesetzes

15.2.8

Anlage 17 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 EuWO): Niederschrift
über die Mitglieder-/Vertreterversammlung zur Aufstel-
lung der Bewerber und Ersatzbewerber für die Liste für
ein Land 

15.2.9

Anlage 19 (zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 EuWO): Versicherung an
Eides statt zur Aufstellung der Bewerberinnen, Bewer-
ber, Ersatzbewerberinnen und Ersatzbewerber)

15.3

Vordrucke nach Anlage 14 EuWO (Formblatt für eine
Unterstützungsunterschrift) können erst angefordert
werden, wenn der Wahlvorschlag aufgestellt ist. Bei der
Anforderung der Vordrucke sind von Parteien deren Na-
me und die Kurzbezeichnung, von sonstigen politischen
Vereinigungen der Name und das etwaige Kennwort an-
zugeben.

– MBl. NRW. 2004 S. 104
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Hinweis 
für die Bezieher des Ministerialblattes 

für das Land Nordrhein-Westfalen

Einbanddecken zum Ministerialblatt für das Land Nord-
rhein-Westfalen – Jahrgang 2003 –

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2003 Einbandde-
cken für 2 Bände vor zum Preis von 24,00 Euro zuzüglich
Versandkosten.

In diesem Betrag sind 16 % Mehrwertsteuer enthalten.
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des
Betrages bitten wir abzusehen.

Bestellungen werden bis zum 1.3.2004 unter Angabe der
Kundennummer an den Verlag erbeten.

– MBl. NRW. 2003 S. 109
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